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E. 1.1
Allgemein Als Verwaltungsverfahren vor einer Bundesbehörde sind die Zugangsverfahren
nach Art. 11a des Fernmeldegesetzes vom 30. April 1997 (FMG; SR 784.10) gemäss den
Be- stimmungen des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember
1968 (VwVG; SR 172.021) abzuwickeln, soweit das FMG spezialgesetzlich nicht nähere
Bestimmungen enthält (Art. 1 Abs. 2 Bst. d und Art. 4 VwVG).

E. 1.2
Zuständigkeit Gemäss Art. 11a FMG verfügt die ComCom bei Streitigkeiten über den
Zugang auf Ge- such einer Partei und auf Antrag des BAKOM dessen Bedingungen.
Streitigkeiten aus Vereinbarungen und Verfügungen über den Zugang werden hingegen
durch die Zivilge- richte beurteilt (Art. 11b FMG). Vorliegend sind sich die Parteien in
ihren Vertragsverhandlungen betreffend Interkonneki- on (IC), Zugang zur vollständig
entbündelten Teilnehmeranschlussleitung (TAL), Kolloka- tion (KOL), Zugang zu den
Kabelkanalisationen (KKF) und Verrechnung von Teilnehmer- anschlüssen des Festnetzes
(VTA) über verschiedene Preise nicht einig geworden. Für diese beantragt die
Gesuchstellerin die verfügungsweise Festlegung durch die ComCom. Dabei handelt es sich
um Streitigkeiten über die Bedingungen des Zugangs gemäss Art. 11a FMG, sodass die
ComCom für die Behandlung des Gesuchs vom 5. März 2012 zu- ständig ist.

E. 1.3
Verfahrensgegenstand Gegenstand eines Verwaltungsverfahrens sind die
Rechtsbeziehungen, welche eine Be- hörde von Amtes wegen oder auf Begehren der
beteiligten Personen regeln soll (vgl. THOMAS MERKLI/ARTHUR
AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum bernischen VRPG, 1997, Rz. 13 zu
Art. 25). Das Zugangsverfahren gemäss den Bestimmungen des Fernmelderechts setzt ein
entsprechendes Gesuch einer Partei voraus, von Amtes wegen kann es nicht angehoben
werden. Folglich bestimmen auch in erster Linie die Rechtsbe- gehren der gesuchstellenden
Partei den Verfahrensgegenstand, was sich unter anderem auf den Umfang des
festzustellenden Sachverhalts und den Umfang der Rechtsanwen- dung von Amtes wegen



auswirkt (vgl. ULRICH ZIMMERLI/WALTER KÄLIN/REGINA KIENER, Grundlagen
des öffentlichen Verfahrensrechts, 2004, S. 52). Die Gesuchstellerin stellt in ihrem Gesuch
vom 5. März 2012 das Rechtsbegehren, es seien die von ihr gekennzeichneten Preise aus
dem Angebot der Gesuchsgegnerin in den Bereichen IC, TAL, KOL, VTA und KKF
hinsichtlich deren Höhe und Struktur auf Einhal- tung der Kostenorientierung respektive
Nichtdiskriminierung gemäss Art. 11 Abs. 1 FMG zu überprüfen und rückwirkend auf den
1. Januar 2012 festzulegen. Überdies enthält das Gesuch zwei weitere Anträge, welche
verfahrensrechtliche Fragen zum Inhalt haben (vgl. dazu unten Ziff. 1.8).
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Bezüglich der Rechtsbegehren, welche die Gesuchsgegnerin in ihrer Stellungnahme vom
16. April 2012 stellt, ist festzuhalten, dass diese keinen Einfluss auf den Verfahrensge-
genstand haben, jedoch für die Verlegung allfälliger Verfahrenskosten relevant sein kön-
nen. In zeitlicher Hinsicht ist sodann zu beachten, dass die Gesuchstellerin mit ihrem
Gesuch vom 5. März 2012 die Überprüfung und Festsetzung der strittigen Preise aus den
damals gültigen Preishandbüchern der Gesuchsgegnerin verlangt und sie mithin deren
Preise der ComCom zur Beurteilung unterbreitet. Diese Preishandbücher betrafen nur die
Preise für das Jahr 2012. Für die Preise des Jahres 2013 wurden die Manuals gestützt auf
Art. 53 der Verordnung über Fernmeldedienste vom 9. März 2007 (FDV; SR 784.101.1) in
neuen Versionen publik gemacht. Es entspricht jedoch der konstanten und vom
Bundesverwal- tungsgericht mit Entscheid A-3277/2007 vom 7. November 2007
sanktionierten Praxis der ComCom, als Verfahrensgegenstand die Zugangsbedingungen für
die gesamte Dauer des Verfahrens bis zum Entscheiddatum zu betrachten. Damit ergibt sich
zusammenfassend, dass sämtliche im Gesuch vom 5. März 2012 ge- kennzeichneten Preise
aus den Bereichen IC, TAL, KOL, VTA und KKF der Jahre 2012 und 2013 den
Verfahrensgegenstand bilden. Ausgenommen davon ist allerdings die Preisfestlegung
bezüglich der einzelnen Interkonnektions-Dienste, für welche die Ge- suchstellerin mit
Eingaben vom 16. und vom 29. Mai 2012 ihr Gesuch zurückzog. Glei- ches gilt für die
Preise für Kablagen (Beilage 5 des Gesuchs), da das Zugangsgesuch mit Schreiben vom 11.
Januar 2013 auch in diesem Punkt zurückgezogen wurde.

E. 1.4
Rechtsschutzinteresse Der Anspruch auf Erlass einer Verfügung setzt ein schutzwürdiges
Interesse voraus. Dies gilt nicht nur für den in Art. 25 VwVG explizit erwähnten Fall der
Feststellungsverfügung, sondern analog auch für Gestaltungs- und Leistungsverfügungen
(vgl. BGE 120 Ib 351 E. 3a S. 355, PIERRE TSCHANNEN/ULRICH
ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwal- tungsrecht, 3. Aufl. Bern 2009, §
30 Rz. 29). Das schutzwürdige Interesse muss nicht zwingend ein rechtliches sein; auch ein
bloss tatsächliches kann genügen. Das geforderte Interesse muss aber grundsätzlich
aktueller und praktischer Natur sein. Dieses Erforder- nis soll sicherstellen, dass das Gericht
konkrete und nicht bloss theoretische Fragen ent- scheidet, und es dient damit der
Prozessökonomie (vgl. BGE 114 Ia 131). Mit der letzten Revision des Fernmeldegesetzes,
die am 1. April 2007 in Kraft getreten ist, hat der Gesetzgeber an der so genannten
Ex-post-Regulierung festgehalten. Der Com- Com als eidgenössischer
Regulierungsbehörde ist es im Unterschied zu den umliegenden europäischen Ländern
verwehrt, von Amtes wegen die relevanten Märkte zu definieren, die Anbieterinnen zu
bezeichnen, die auf diesen Märkten eine beherrschende Stellung einnehmen und diesen
Anbieterinnen bestimmte Pflichten aufzuerlegen. Eine Regulierung kann lediglich auf



Antrag einer Anbieterin von Fernmeldediensten (FDA) und im Rahmen der von ihr
gestellten Rechtsbegehren vorgenommen werden. Hingegen verlangt das Fernmelderecht
für die Einreichung eines Zugangsgesuchs nicht, dass die Gesuchstelle- rin den fraglichen
Dienst bereits bezieht, bzw. in der Vergangenheit bezogen hat oder mit
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der Gesuchsgegnerin einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat. Eine Anbieterin
kann ein durchaus legitimes Interesse daran haben, die Bedingungen und Preise für den
Zugang mit der Gesuchsgegnerin vor Aufnahme der entsprechenden Geschäftstätigkeit zu
kennen, um gestützt darauf die nötigen betriebswirtschaftlichen Berechnungen vorzu-
nehmen. Ein Entscheid der ComCom beschlägt diesfalls ein allfälliges künftiges Zugangs-
verhältnis zwischen den Parteien, bzw. Dienste, die erst zu einem späteren Zeitpunkt be-
zogen werden. So besteht für eine FDA ein schutzwürdiges Interesse für die behördliche
Festlegung von nach wie vor angebotenen Preisen, auch wenn sie die entsprechenden
Leistungen noch nicht bezogen hat. Anders verhält es sich hingegen bei Preisen, die ak-
tuell keine Geltung mehr beanspruchen können, weil sie durch neu angebotene Preise
abgelöst wurden. Wurden Leistungen zu nicht mehr gültigen Preisen gar nicht bezogen, so
besteht an deren Festsetzung lediglich ein theoretisches, nicht mehr aktuelles Interes- se.
Die Gesuchstellerin beantragt in ihrem Gesuch vom 5. März 2012 die Überprüfung von
verschiedenen Preisen aus den Handbüchern „Preise Interkonnektion Version 1-03“,
„Preise Teilnehmeranschlussleitung Version 2-2“, „Preise Fläche und Energie Version
3-0“, „Preise Kablagen Version 3-0“ und „Preise Kabelkanalisationen FMG Version 3-0“.
Aufgrund oben stehender Ausführungen hatte die Gesuchstellerin im Zeitpunkt der Ge-
suchseinreichung grundsätzlich ein schutzwürdiges Interesse an der behördlichen Festle-
gung aller strittigen Preise. Betreffend die Preise für Leistungen, die die Gesuchstellerin im
Jahr 2012 nicht bezogen hat, fiel das erforderliche schutzwürdige Interesse am Erlass einer
Verfügung hingegen mit Inkrafttreten der neuen Handbücher der Gesuchsgegnerin per 1.
Januar 2013 dahin, da die Gesuchstellerin diese Leistungen nicht nur nicht bezo- gen hat,
sondern zu den damals geltenden Preisen auch nicht mehr beziehen könnte. Die Parteien
äusserten sich zu den bezogenen Leistungen 2012 mit Eingaben vom 13. März 2013.
Betreffend die Preise 2013 ist ein Rechtsschutzinteresse ohne Einschränkung ge- geben, da
die korrelierenden Dienste nach wie vor bezogen werden können.

E. 1.5
Verhandlungsfrist Gemäss Art. 11a Abs. 1 FMG kann die ComCom nur auf Gesuch einer
Partei Zugangs- bedingungen verfügen; von Amtes wegen ist ihr dies verwehrt. Der
Gesetzgeber räumt damit der rechtsgeschäftlichen Einigung der Parteien Priorität
gegenüber der behördli- chen Festsetzung der Zugangsbedingungen ein (sog.
Verhandlungsprimat). Die Bestim- mung sieht weiter vor, dass die ComCom erst angerufen
werden kann, wenn sich die be- teiligten Anbieterinnen nicht innerhalb von drei Monaten
über die Bedingungen einigen konnten. Bei dieser Dreimonatsfrist handelt es sich um eine
eigenständige, spezialgesetz- liche Prozess- und Eintretensvoraussetzung (BGE
2A.276/2006 vom 12. Juli 2006, E. 2.3). Am 20. Oktober 2011 offerierte die
Gesuchsgegnerin der Gesuchstellerin die Preise 2012 für die regulierten Produkte IC, TAL,
KOL, KKF und VTA. Die Gesuchstellerin bestritt mit Schreiben vom 15. November 2010
die offerierten Preise vorsorglich. Im Nachgang daran versuchten sich die Parteien zu
einigen, was nicht gelang. Das Gesuch um Festlegung
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der Zugangsbedingungen datiert vom 5. März 2012 und die dreimonatige Verhandlungs-
frist wurde somit eingehalten.

E. 1.6
Formular für Zugangsgesuche Ein Gesuch um Erlass einer Zugangsverfügung hat nebst den
Anträgen und den wesent- lichen Tatsachen auch das vom BAKOM bereitgestellte
Formular zu umfassen, wenn das Gesuch durch die marktbeherrschende Stellung der
Gesuchsgegnerin begründet ist und diese die marktbeherrschende Stellung bestreitet (Art.
70 Abs. 1 lit. c FDV, in der Fassung gemäss Ziff. I der V vom 4.11.2009, in Kraft seit
1.1.2010 [AS 2009 5821]). Dieses Formu- lar bezieht sich in erster Linie auf die Frage der
Marktbeherrschung und zielt darauf ab, das Verfahren durch das möglichst frühzeitige und
strukturierte Sammeln aller vorhande- nen, entscheidrelevanten Informationen zu
beschleunigen. Vorliegend wird die Marktbeherrschung im fraglichen Bereich von der
Gesuchsgegnerin nicht bestritten, weshalb die Gesuchstellerin auch auf die Einreichung des
Formulars ver- zichten konnte.

E. 1.7
Fazit Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die formellen Voraussetzungen
grundsätzlich erfüllt sind und auf das Gesuch vom 5. März 2013 einzutreten ist. Überprüft
werden die Preise, die den Verfahrensgegenstand bilden (vgl. Ziff. 1.3) und die – bezogen
auf das Jahr 2012 – auch tatsächlich für bezogene Leistungen zu bezahlen waren (vgl. Ziff.
1.4). Zu verfügen sind demnach die Preise für die Dienstleistungen gemäss nachfolgender
Auf- listung:
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Nutzungsabhängige Interkonnektionspreise National Dienst Jahr

Peak OffPeak

Setup Duration Setup Duration Swisscom Fix Terminierung 2012 X X X X

2013 X X X X Swisscom Notruf Terminierung 2012 X X

2013 X X Swisscom Terminierung zu 1145 2012 X X

2013 X X Swisscom Fix Zugang zu ausgewählte FDA 2012 X X X X

2013 X X X X Swisscom Fix Zugang zu FDA 058 Mehr- wertdiensten 2012 X X X X 2013
X X X X Swisscom Fix Zugang zu FDA 0869 Mehr- wertdiensten 2012 X X X X 2013 X X
X X Swisscom Fix Zugang zu FDA INA*-, +800 Mehrwertdiensten (*INA
Mehrwertnummern: 0800, 084x, 0878, 090x, 18xy) 2012 X X X X 2013 X X X X
Swisscom Publifon® zu FDA 0800 Mehr- wertdiensten (exkl. Mehrwertabwicklung),
Option B 2012 X X X X 2013 X X X X
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Nutzungsabhängige Interkonnektionspreise Regional Dienst Jahr

Peak OffPeak

Setup Duration Setup Duration Swisscom Fix Terminierung 2012 X X X X

2013 X X X X Swisscom Notruf Terminierung 2012 X X



2013 X X Swisscom Terminierung zu 1145 2012 X X

2013 X X Swisscom Fix Zugang zu ausgewählte FDA 2012 X X X X

2013 X X X X Swisscom Fix Zugang zu FDA 058 Mehr- wertdiensten 2012 X X X X 2013
X X X X Swisscom Fix Zugang zu FDA 0869 Mehr- wertdiensten 2012 X X X X 2013 X X
X X Swisscom Fix Zugang zu FDA INA*-, +800 Mehrwertdiensten (*INA
Mehrwertnummern: 0800, 084x, 0878, 090x, 18xy) 2012 X X X X 2013 X X X X
Swisscom Publifon® zu FDA 0800 Mehr- wertdiensten (exkl. Mehrwertabwicklung),
Option B 2012 X X X X 2013 X X X X
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Nutzungsabhängige Interkonnektionspreise Transit Dienst Jahr

Peak OffPeak

Setup Duration Setup Duration Swisscom Transitzugang von FDA Fix für ausgewählte
FDA, Transit 2012 X X X X 2013 X X X X Swisscom Transitzugang von FDA Fix zu FDA
0800- und +800 Mehrwertdiensten, Transit 2012 X X X X 2013 X X X X Swisscom
Transitzugang von FDA Fix zu FDA 0869 Mehrwertdiensten, Transit 2012 X X X X 2013
X X X X Swisscom Transitzugang von FDA zu FDA 090x-, 084x-, 0878- und 18xy-
Mehrwert- diensten, Transit 2012 X X X X 2013 X X X X Swisscom Transitzugang von
Orange Com- munications für ausgewählte FDA / zu FDA 0800-, +800- und 0869
Mehrwertdiensten, Transit 2012 X X X X 2013 X X X X Swisscom Transitzugang von
Swisscom Mobile für ausgewählte FDA / zu FDA 0800-, +800- und 0869-
Mehrwertdiensten, Transit 2012 X X X X 2013 X X X X Swisscom Transitzugang von
International ankommend zu FDA 0800-, +800- und 0869 Mehrwertdiensten, Transit 2012
X X X X 2013 X X X X Swisscom Transitzugang von Lycamobile für ausgewählte FDA /
zu FDA 0800-, +800- und 0869 Mehrwertdiensten, Transit 2012 X X X X 2013 X X X X
Swisscom Transitzugang von CallVenture Mobile für ausgewählte FDA / zu FDA 0800-,
+800- und 0869 Mehrwertdiensten, Transit 2013 X X X X
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Nutzungsunabhängige Interkonnektionspreise Dienst 2012 2013 2.1.1 Netzverbindungen
(inkl. Signalisierungsverbindungen) Gebäudeinterne Netzverbindung Implementierung X
Netzverbindung-E1 (2'048 Kbit/s) Implementierung X 2.1.3 Implementierung von
Nummernbereichen Nummernbereich Implementierung X X Zusätzlicher Nummernbereich
Implementierung X X Nummernbereiche ganze Schweiz Implementierung X X 2.1.5
Implementierung von FDA Kennungen Carrier Selection Code (CSC) Implementierung X
X 2.2.1 Nummernportierung Portierung einer Mehrwertnummer ausserhalb der Bürozeit X
X Portierung einer Mehrwertnummer innerhalb der Bürozeit X X Portierung eines
Durchwahlnummernbereiches (DDI) ausserhalb der Büro- zeit X X Portierung eines
Durchwahlnummernbereiches (DDI) innerhalb der Bürozeit X X Portierung von
Einzelnummer(n) ausserhalb der Bürozeit X X Portierung von Einzelnummer(n) innerhalb
der Bürozeit X X Portierung von Einzelnummern für ONP-oA X n.v.1 2.3.2 Carrier
Preselection CPS CPS Aktivierung X X CPS Modifikation X X 2.3.4 Zusatzdienste CPS
und VTA Liste Aktiver Endkunden, je Liste bei > 30'000 Teilnehmeranschlüssen X X
Anschlusskündigungsreport, je Monat; monatliche Zustellung X X Deaktivierungsreport, je
Monat; monatliche, wöchentliche, tägliche Zustel- lung X X 2.3.5 Zusatzdienste nur CPS
Liste der Anschlussübernahmen, je Monat; monatliche, wöchentliche, tägli- che Zustellung



X X

E. 1.8
Verfahrensanträge Die Gesuchstellerin beantragt in ihrem Gesuch vom 5. März 2012
sodann, sie sei im Sin- ne der gesetzlich geforderten Transparenz über
Instruktionshandlungen, in welche sie nicht involviert sei, stets auf dem Laufenden zu
halten und es seien ihr insbesondere die erhobenen Beweismittel respektive deren Inhalt
umgehend und in rechtsgenügender Wei- se zur Kenntnis zu bringen. Weiter verlangt die
Gesuchstellerin, sie sei in hängigen Dritt- verfahren beizuladen, insoweit diese den
vorliegenden Verfahrensgegenstand betreffen und nicht Parallelität im Verfahrensablauf
hergestellt sei. Dazu ist zu bemerken, dass der erste Antrag der Gesuchstellerin von
Gesetzes wegen geltende verfahrensrechtliche Ansprüche zum Inhalt hat, deren
Durchsetzung grundsätz- lich nicht zur Debatte steht. Der Antrag kann insofern auch nicht
gutgeheissen oder ab- gewiesen werden. Was den Antrag auf Beiladung betrifft ist
festzuhalten, dass dieser un- ter der Bedingung formuliert ist, dass mit allfälligen hängigen
Drittverfahren nicht Paralleli- tät im Verfahrensablauf hergestellt ist. In den fraglichen
Bereichen sind zurzeit keine Ver- fahren hängig. Es muss folglich nicht über den Antrag auf
Beiladung befunden werden. 2 Pflicht zur Gewährung des Zugangs, Marktbeherrschung
Nach Art. 11 Abs. 1 FMG müssen einzig marktbeherrschende Anbieterinnen von Fern-
meldediensten anderen Anbieterinnen auf transparente und nicht diskriminierende Weise
sowie zu kostenorientierten Preisen Netzzugang in den vom Gesetz genannten Formen
anbieten. Voraussetzung für eine kostenorientierte Preisgestaltung im Sinne von Art. 11
Abs. 1 FMG ist somit das Vorliegen von Marktbeherrschung im relevanten Markt. Als
marktbe- herrschende Unternehmen gelten einzelne oder mehrere Unternehmen, die auf
einem Markt als Anbieter oder Nachfrager in der Lage sind, sich von anderen
Marktteilnehmern in wesentlichem Umfang unabhängig zu verhalten (Art. 4 Abs. 2 des
Bundesgesetzes vom 6. Oktober 1995 über Kartelle und andere
Wettbewerbsbeschränkungen [Kartellge- setz, KG; SR 251]). Die Marktbeherrschung der
Gesuchsgegnerin ist im vorliegenden Ver- fahren unbestritten, so dass diese verpflichtet ist,
den Zugang zu den entsprechenden Dienstleistungen zu kostenorientierten Preisen zu
gewähren. 3 Nachweis kostenorientierter Preise Als marktbeherrschende Anbieterin hat die
Gesuchsgegnerin den Nachweis zu erbringen, dass die von ihr geltend gemachten
Zugangspreise im Sinne des Gesetzes kostenorien- tiert sind und damit den
fernmelderechtlichen Anforderungen entsprechen. Kann sie die- sen Nachweis nicht
erbringen, verfügt die ComCom aufgrund von markt- und branchenüb- lichen
Vergleichswerten. Die ComCom kann die Preise auch gestützt auf eigene Preis- und
Kostenmodellierungen oder andere geeignete Methoden verfügen, insbesondere wenn keine
geeigneten Vergleichswerte verfügbar sind (Art. 74 Abs. 3 FDV). Im Rahmen des
Beweisverfahrens erhielt die Gesuchsgegnerin Gelegenheit, den Nach- weis zu erbringen,
dass die in Frage stehenden Preise den gesetzlichen Anforderungen
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der Kostenorientierung entsprechen. Zu prüfen ist nun, ob die Gesuchsgegnerin die ge-
setzlichen Kriterien in Art. 54 und Art. 60 Abs. 2 FDV bei der Kostenmodellierung ein-
gehalten hat. Der Kostennachweis gemäss den fernmelderechtlichen Vorschriften weist
zwei Komponenten auf: Einerseits hat die Gesuchsgegnerin der Regulierungsbehörde die
relevanten Daten und Informationen einzureichen, welche ihrer Preisgestaltung zugrunde
liegen (formeller Kostennachweis). Sodann hat Letztere zu überprüfen, ob die strittigen



Preise für die Zugangsdienstleistungen von der Gesuchsgegnerin tatsächlich in Überein-
stimmung mit den Vorgaben einer kostenorientierten Preisgestaltung festgesetzt wurden
(materieller Kostennachweis).

E. 2
Pflicht zur Gewährung des Zugangs, Marktbeherrschung ................................... 16

E. 3
Nachweis kostenorientierter Preise ........................................................................ 16

E. 3.1
Kostennachweis in formeller Hinsicht

E. 3.1.1
Gesetzliche Grundlagen Gemäss Art. 11a Abs. 4 FMG regelt die ComCom die Art und
Form der Rechnungsle- gungs- und Finanzinformationen, die marktbeherrschende
Anbieterinnen von Fernmelde- diensten im Rahmen von Zugangsverfahren vorlegen
müssen. Gestützt darauf hat die ComCom Anhang 3 zur Verordnung der Eidgenössischen
Kommunikationskommission betreffend das Fernmeldegesetz vom 17. November 1997
(Anhang 3 ComComV; SR 784.101.112/3) erlassen, welcher für die Preisfestlegung ab dem
Jahr 2007 zur Anwen- dung gelangt. Die darin enthaltenen Anforderungen legen unter
anderem fest, dass die marktbeherrschende Fernmeldedienstanbieterin ihre für die
Preisbestimmung verwende- ten Kostenmodelle der Behörde in geschlossener Form
dergestalt zu übergeben hat, dass sie nachvollziehbar und überprüfbar sind und
gegebenenfalls angepasst werden können.

E. 3.1.2
Das Kostenmodell der Gesuchsgegnerin Die Gesuchsgegnerin hat den Kostennachweis für
IC, TAL, KOL, KKF und VTA für das Jahr 2012 am 31. Mai 2012 und für das Jahr 2013
am 26. März 2013 eingereicht. Teil der Kostennachweise der Gesuchsgegnerin ist jeweils
das Kostenmodell COSMOS. Bei diesem handelt es sich um eine Software, die von der
Gesuchsgegnerin selbst entwi- ckelt wurde. Das Kostenmodell ist mit Ausnahme der
Berechnung des Preises für die Ver- rechnung des Teilnehmeranschlusses (VTA) gemäss
Art. 60 Abs. 2 FDV grundsätzlich für alle Zugangsformen relevant. In COSMOS wird die
gesamte Struktur einer Anbieterin von Fernmeldediensten abgebildet, die ein Anschluss-
und ein Verbindungsnetz betreibt. Das Kostenmodell berechnet die Kapital- und
Betriebskosten, die beim Bau und Betrieb eines solchen Netzes anfallen, und verteilt diese
Kosten – gemäss Aussage der Gesuchsgeg- nerin verursachergerecht – auf die Produkte.
Obwohl die Software von der Gesuchsgeg- nerin jährlich weiterentwickelt wird, hat sich am
grundsätzlichen Aufbau gegenüber den Vorjahren nichts geändert. Der
Modellierungsansatz wird von der Gesuchsgegnerin im Dokument KONA12-B01.02-
Modellbeschreibung beschrieben. Sie selbst veranschaulicht die Struktur des Kostenmo-
dells wie in Abbildung 1 dargestellt.
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Abbildung 1: Struktur des Kostenmodells (Quelle: Kostennachweis der Gesuchs- gegnerin;
Dokument „KONA12-B01.012“, S. 11)

Nachfolgend werden die wichtigsten Informationen zum Modellierungsansatz zusammen-
gefasst: Grundsätzlich definiert das Kostenmodell die mengen- und wertmässigen



Zusammenhän- ge zwischen den ökonomischen Gütern am Beschaffungsmarkt (sog.
Ressourcen oder Inputgüter) und den ökonomischen Gütern am Absatzmarkt (sog.
Kostenträger oder Out- putgüter) einer Festnetzbetreiberin. Die Software bildet damit ab,
welche Mengen von Inputgütern benötigt werden, um bestimmte Mengen von
verschiedenen Outputgütern zu produzieren. Die grosse Menge von Ressourcen, die
benötigt wird, um ein Anschluss- und Verbindungsnetz zur Erbringung von
Fernmeldediensten zu bauen und zu betreiben, die Komplexität der Abläufe und die
Zusammenhänge in einem solchen Netz führen dazu, dass der geschäftliche
Wertschöpfungsprozess, also die Umwandlung von Ressourcen in Kostenträger, über
mehrere Zwischenstufen definiert ist. Seit dem Kostenmodell 2010 werden
zusammengehörige Zwischenstufen in sogenannten Modulen zusammengefasst. Dieses
Grundprinzip des Kostenmodells der Gesuchsgegnerin ist in Abbildung 2 schema- tisch
dargestellt.
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Funktionsweise des Kostenmodells

Beispielhaft sind in Abbildung 2 drei Module abgebildet. In diesen werden insgesamt sie-
ben Ressourcen in letztlich drei Kostenträger umgewandelt. Jedes Modul verfügt über
Input- und Outputobjekte. Hinzu kommen die sogenannten Zwischenobjekte. Wie der
Name deutlich macht, handelt es sich hierbei um eine Zwischenstufe in der Umwandlung
von den Inputobjekten hin zu den Outputobjekten. Verknüpft werden die verschiedenen
Objektarten durch die sog. Dimensionierungsregeln. Alternativ könnte man auch von
Nachfragefunktionen sprechen, denn eine Dimensionierungsregel bildet die mathemati-
sche Beziehung zwischen dem nachfragenden und dem nachgefragten Objekt in der Form y
= f(x) ab. Hierbei repräsentiert x das Outputvolumen und y das benötigte Inputvo- lumen.
Im Kostenmodell der Gesuchsgegnerin werden verschiedene Typen von Nachfra-
gefunktionen verwendet. Am häufigsten kommen lineare Funktionen der Form y = a * x + b
vor. Diese können auch problemlos verändert werden, um die Funktionswei- se des Modells
zu überprüfen oder Anpassungen vorzunehmen. Komplexere funktionale Zusammenhänge
werden hingegen im Netzmodell berechnet und als Parameterwerte in den anderen
Nachfragefunktionen übernommen. Inputobjekte werden immer nachgefragt. Outputobjekte
gehören innerhalb eines Moduls immer zu den nachfragenden Objekten und können daher
auch als (Mengen-)Treiber be- zeichnet werden. Die Zwischenobjekte ihrerseits nehmen
beide Funktionen ein. Sie sind einerseits Treiber und werden andererseits auch nachgefragt.
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Die Outputobjekte eines Moduls werden im Kostenmodell der Gesuchsgegnerin sodann als
Komponenten bezeichnet. Diese können entweder als Inputobjekt in ein anderes Mo- dul
einfliessen oder sie bilden einen Kostenträger. Dies dann, wenn mit ihrer Produktion der
Wertschöpfungsprozess abgeschlossen ist. Jede Komponente kann eindeutig einem Modul
zugewiesen werden. Die Kostenmodelle 2012 und 2013 verfügen jeweils über 26 Module
und 883 beziehungsweise 842 Komponenten. Die Ressourcen sind reine Inputobjekte des
Modells und besitzen einen eindeutig zuge- wiesenen Wert respektive Preis. Die
Ressourcen werden nach Unterkategorien unter- schieden und können einer Kostenart
zugewiesen werden. Folgende Unterkategorien werden im Modell unterschieden: –
Anlageressourcen: repräsentieren die Anlagewerte der Netzplattformen sowie der Operating
Support Systems und Business Support Systems (OSS/BSS) – Personalressourcen:



repräsentieren die Kosten von Wholesale-Mitarbeitenden und beinhalten die Kosten der
entsprechenden Organisationskostenstelle (OKST) – Plattformressourcen: beinhalten die
Fremdkosten auf Plattformen (Netzplattformen und OSS/BSS) Die Kostenträger bilden
schliesslich den Output des Kostenmodells und damit die Grund- lage zur Berechnung der
relevanten Preise. Ihre Absatzmenge ist ein wichtiger Bestim- mungsfaktor zur Berechnung
der benötigten Mengen an Ressourcen. Diese Absatzmenge wird in Form einer
Nachfrageprognose (Forecast) modellextern bestimmt und als Modell- input (Modellinput
ist in diesem Zusammenhang nicht als Ressource zu verstehen) vorge- geben. Der
Zusammenhang zwischen Absatz- und Beschaffungsmarkt sowie zwischen Mengen und
Kosten wird in Abbildung 3 schematisch wiedergegeben.

Abbildung 3: Zusammenhang zwischen Absatzmenge und Kosten

Absatzmarkt Beschaffungsmarkt Mengen Kosten Die nachgefragten Mengen auf dem
Absatzmarkt bestimmen die nachgefragte Menge auf dem Be- schaffungsmarkt. Die dort
ange- setzten Preise wiederum bestim- men die Kosten der Herstellung und damit letztlich
die Preise auf dem Absatzmarkt.
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Die Berechnung der Kosten erfolgt schliesslich in vier Schritten: 1. Dimensionierung:
Auswertung der Nachfragefunktionen (Dimensionierungsregeln) mit der erwarteten
Nachfrage (Forecast). Das Resultat ist der Ressourcenbedarf, welcher auch als
Mengengerüst des Modells bezeichnet werden kann. 2. Bewertung: Berechnung der Kosten
der benötigten Ressourcen (Betriebskosten [Operational Expenditure; OPEX],
Kapitalkosten und Abschreibungen [Capital Ex- penditure; CAPEX]). Vereinfacht gesagt
wird in diesem Schritt das Mengen- mit dem Preisgerüst multipliziert. 3. Kalkulation:
Verteilung der Kosten nachfragegetrieben auf die Kostenträger. 4. Zuschlagskalkulation:
Verteilung der Verwaltungs- und Vertriebsgemeinkosten (VVGK). Der mit COSMOS
erbrachte, softwarebasierte Teil des Kostennachweises der Gesuchs- gegnerin verfolgt
grundsätzlich einen Bottom-up-Ansatz. Dies äussert sich insbesondere darin, dass das
modellhafte Netz mittels Algorithmen und unter Berücksichtigung funktio- naler
Zusammenhänge abweichend vom bestehenden Netz neu konstruiert und berech- net wird.
Einzig die Standorte der Hauptverteiler, der primären Übertragungsstellen sowie der
Endkundinnen und Endkunden werden aus dem aktuellen Netz der Gesuchsgegnerin
übernommen. Grundsätzlich kann daher festgehalten werden, dass das gesamte Men-
gengerüst – also auch der notwendige Personalbedarf – mit dem Bottom-up-Ansatz her-
geleitet wird. Zum Kostennachweis und damit zum Kostenmodell gehört aber auch eine
Reihe weiterer Dokumente und Berechnungen. Bei diesem Teil des Kostennachweises
kommt in einigen Fällen auch ein Top-down-Ansatz zur Anwendung. Bei der so genann-
ten Top-down-Modellierung werden Kostendaten aus der internen Kosten- und Leistungs-
rechnung extrahiert und anschliessend um Ineffizienzen bereinigt. So wird etwa bei der
Herleitung von gewissen Bewertungsfaktoren und Betriebskosten auf eine Top-down-
Modellierung zurückgegriffen.

E. 3.1.3
Herleitung der Preise aus COSMOS Die Preise für die regulierten Dienste werden von der
Gesuchsgegnerin mittels des so genannten Preismanual-Berichts direkt in COSMOS
hergeleitet. Die hierzu benötigten Berechnungsformeln sind für jeden Preis als
eigenständiges Modellobjekt hinterlegt und können hinreichend nachvollziehbar überprüft



werden. Die Formeln können verändert und ihre Funktionsweise dadurch verifiziert
werden. In der Regel stützen sich die Berech- nungsformeln auf die Kosten pro Stück der
modellierten Kostenträger oder von wichtigen Komponenten ab.

E. 3.1.4
Herleitung des monatlich wiederkehrenden Preises VTA Hinsichtlich der Verrechnung des
Teilnehmeranschlusses VTA enthält der formelle Kos- tennachweis der Gesuchsgegnerin
eine Besonderheit. Diese ist auf die unterschiedlichen rechtlichen Anforderungen
zurückzuführen, welche Art. 60 FDV für die kostenorientierte Preisgestaltung des
monatlich wiederkehrenden Preises für VTA gegenüber den anderen Zugangsformen
respektive gegenüber Art. 54 Abs. 2 FDV vorsieht. Den Kostennachweis für den monatlich
wiederkehrenden Preis für die Verrechnung des Teilnehmeranschlusses
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(sog. VTA-Abzug) erbringt sie deshalb in Exceltabellen und damit unabhängig von ihrem
Kostenmodell COSMOS. Demgegenüber wird der Kostennachweis für den Preis der vor-
liegend ebenfalls strittigen Dienste Aktivierung, Deaktivierung und Modifikation von VTA
sowie für die strittigen Preise der Kategorie Optionale Dienste bei VTA zusammen mit den
anderen regulierten Zugangsdiensten im Kostenmodell COSMOS erbracht.

E. 3.1.5
Beurteilung des Kostennachweises in formeller Hinsicht Die ComCom kam bereits in ihren
Verfügungen vom 8. Oktober 2008 zum Schluss, dass der Kostennachweis, wie ihn die
Gesuchsgegnerin erbringt, die formellen Anforderungen in genügender Weise erfüllt. Da es
sich bei den vorliegend zur Diskussion stehenden Kos- tennachweisen um Fortsetzungen
beziehungsweise Weiterentwicklungen der früheren Kostennachweise handelt, fällt der
Befund der Regulierungsbehörde gleich aus. Die in der Vergangenheit durchgeführten Tests
zur Überprüfung der Funktionsweise und der korrek- ten Verrechnung lassen sich nun
zudem durch einen Vergleich des jeweils aktuellen Kos- tenmodells mit der
Vorjahresversion ergänzen. Die durchgeführte Überprüfung der Bottom-up-Herleitung des
Anschlussnetzes und ins- besondere das daraus berechnete Mengengerüst lassen darauf
schliessen, dass die Al- gorithmen im Kostenmodell der Gesuchsgegnerin ein adäquates
Mengengerüst berech- nen. Hinsichtlich der Transformation der Investitionen in Kosten
mittels Annuitätenformel er- rechnet das Modell nach wie vor, was es vorgibt. Dieser
Berechnungsschritt wurde über- prüft, indem er manuell nachvollzogen wurde. Die
Resultate der manuellen Berechnungen stimmten dabei mit denjenigen aus der Berechnung
in COSMOS überein. Im Weiteren wurde auch die neue Modell-Software derart getestet,
dass verschiedene Inputparameter geändert und die Resultate mit den erwarteten
Reaktionen verglichen wurden. Bei diesen Tests traten keine Abweichungen auf, die sich
nicht erklären liessen. Insgesamt kommt die verfügende Behörde zum Schluss, dass das
Kostenmodell COS- MOS weiterhin grundsätzlich ein ausreichend präzises Rechenmodell
zum Nachweis der kostenorientierten Preisgestaltung der regulierten Dienste darstellt.
Zusammenfassend ist deshalb festzuhalten, dass die Gesuchsgegnerin den Nachweis der
Kostenorientiertheit in formeller Hinsicht erbracht hat. Mit dem von ihr eingereichten
Kostenmodell COSMOS sowie den weiteren Unterlagen hat sie die von ihr geltend
gemachten Kosten im Grund- satz in geeigneter und nachvollziehbarer Weise dargelegt.
Dies gilt sowohl hinsichtlich der einzelnen Preise wie auch hinsichtlich der Preisstruktur,
respektive des gesamten Preis- gebildes. Mit dem Nachweis der Kostenorientiertheit aus



Sicht der Gesuchsgegnerin ist indessen über die Rechtmässigkeit der Preise noch nichts
entschieden. In einem weiteren Schritt ist vielmehr zu prüfen, ob die Gesuchsgegnerin die
gesetzlichen Kriterien, die bei der Festle- gung der verrechenbaren Kosten zur Anwendung
gelangen, im Einzelnen eingehalten hat (dazu unten Ziff. 3.2). Nachstehend wird jedoch
vorab der Frage nachgegangen, ob der

23/94

Kostennachweis der Gesuchsgegnerin den Anforderungen an die gesetzlich geforderte
Transparenz genügt.

E. 3.1.6
Transparenz des Kostennachweises Die Gesuchstellerin bemängelt in ihrem Gesuch vom 5.
März 2012 die nach wie vor feh- lende Transparenz im Kostennachweis der
Gesuchsgegnerin. Sie führt dazu aus, sie an- erkenne zwar, dass die Gesuchsgegnerin
einerseits über berechtigte Geheimhaltungsin- teressen verfüge und andererseits die
Transparenz des Kostennachweises im Verlaufe der Zeit gesamthaft auch verbessert habe.
Sie ist aber der Meinung, dass das gesetzlich vorgesehene Mass an Transparenz nach wie
vor nicht hergestellt sei. Es sei anzustreben, dass die um Netzzugang nachfragenden
Anbieterinnen einen möglichst umfassenden Zugriff auf das Kostenmodell der
Gesuchsgegnerin hätten. Die Gesuchstellerin bringt diesbezüglich weiter vor, sie verfüge
nur beschränkt über die erforderlichen Informatio- nen, um den Kostennachweis
nachvollziehen zu können und der Kenngrössenbericht weise nach wie vor wesentliche
Mängel auf. Dieser sei zwar umfassend überarbeitet wor- den, wodurch die Transparenz in
gewissen Bereichen verbessert worden sei. Anderer- seits sei jedoch die Transparenz an
anderen Stellen im Bericht wieder verschlechtert wor- den. Vergleichbarkeit und
Kontinuität zu Vorjahren seien wichtige Anforderungen an eine Rechnungslegung und
Grundlage einer transparenten Darstellung. Konkret kritisiert die Gesuchstellerin in ihrem
Gesuch vom 5. März 2012 die Intransparenz des Kostennachweises betreffend
Gesamtkostensicht, Beilauf und interkonnektionsrele- vante Ausrüstung, Eigenleistungen,
Betriebskosten sowie betreffend OSS/BSS. Die Gesuchsgegnerin widerspricht in ihrer
Gesuchsantwort vom 16. April 2012 den Vor- würfen der Intransparenz. Sie vertritt die
Haltung, sie habe der Gesuchstellerin die Herlei- tung der Preise mit den Informationen
Modellbeschreibung und Kenngrössenbericht zum Kostennachweis angemessen
zusammengefasst und nachvollziehbar dargelegt. Die zur Verfügung gestellten
Informationen seien wesentlich ausgebaut worden und es sei be- gründet worden, welche
Forderungen der Gesuchstellerin umgesetzt und welche aus wel- chen Gründen nicht
umgesetzt würden. Zudem habe man mündlich und schriftlich Fragen zum
Kenngrössenbericht und zur Modellbeschreibung beantwortet. Auch habe man der
Gesuchstellerin am 19. Januar 2012 wesentliche Eckdaten der Berechnung der Preise des
Jahres 2012 erläutert und ihr aktualisierte Versionen der Unterlagen zum Basisange- bot
2012 zugestellt. Es ist unbestritten, dass Art. 53 Abs. 1 FDV die Gesuchsgegnerin
verpflichtet, hinsichtlich ihrer Preisfestlegung gewisse Vorgaben bezüglich Transparenz zu
beachten. Fraglich ist indessen, wie weit diese gehen und ob die Gesuchsgegnerin die
Anforderungen mit der Modellbeschreibung und dem Kenngrössenbericht erfüllt. Bei der
Beantwortung dieser Frage ist zu beachten, dass sich im Rahmen der
Netzzugangsgewährung – respektive dem Erbringen des Kostennachweises für die Preise –
schützenswerte Interessen beider Parteien gegenüberstehen. Die Gesuchsgegnerin hat ein
anerkanntes und legitimes Inte- resse, Geschäftsgeheimnisse gegenüber ihren



Konkurrentinnen nicht offenlegen zu müs- sen. Die Gesuchstellerin hat demgegenüber ein
anerkanntes und legitimes Interesse,
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möglichst umfassend und transparent über die Preisbildung informiert zu sein. Entgegen der
Behauptung der Gesuchstellerin lässt sich den massgeblichen Normen jedoch nicht
entnehmen, dass der Gesetzgeber das Transparenzgebot in jedem Falle höher gewichtet als
das Geheimhaltungsinteresse. Im Spannungsfeld der sich gegenseitig ausschliessen- den
Interessen ist vielmehr im Einzelfall zu entscheiden, ob das Interesse der Geheimhal- tung
Vorrang geniesst vor demjenigen an transparenten Informationen über die Preisbil- dung.
Dabei ist einerseits zu beurteilen, ob die Informationen, welche die Gesuchsgegne- rin der
zugangsberechtigten Konkurrenz zur Verfügung stellt, dem Grundsatze nach die
Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit der Preise erfüllen. Andererseits muss allen-
falls beim Vorliegen eines entsprechenden Antrags der Gegenpartei darüber befunden
werden, ob die Gesuchsgegnerin für einzelne Dokumente, welche sie im Rahmen der
Erbringung des Kostenachweises zu den Akten gibt, zu Recht Geschäftsgeheimnisse gel-
tend macht oder nicht. Anlässlich des Verfahrens wurden keine Anträge auf eine
Überprüfung von geltend ge- machten Geschäftsgeheimnissen gestellt. Es ist aus diesem
Grund im Rahmen der vor- liegenden Verfügung einzig die Frage zu beantworten, ob die
von der Gesuchsgegnerin zur Verfügung gestellten Informationen – insbesondere
Modellbeschreibung und Kenn- grössenbericht – grundsätzlich geeignet sind, die
Nachvollziehbarkeit der Preise im Sinne von Art. 53 Abs. 1 FDV zu gewährleisten. Die
Gesuchsgegnerin hat den Kenngrössenbericht 2012 überarbeitet. Dadurch wurde die
Transparenz teilweise verbessert, was im vorliegenden Verfahren auch von der Gesuch-
stellerin anerkannt wird. Im Kenngrössenbericht werden etliche (aggregierte) Zahlen aus-
gewiesen und nun in der Regel die Veränderungen zwischen dem aktuellen und den vo-
rangegangenen zwei Kostennachweisen aufgezeigt. Dies stellt eine konkrete Verbesse- rung
dar, bedingt aber gleichzeitig, dass Veränderungen über die Jahre umschrieben und erklärt
werden. Beispielsweise diesbezüglich besteht nach wie vor Verbesserungspoten- zial. So
kommt es etwa immer noch vor, dass zum Teil grössere Veränderungen, welche wegen
vorgenommenen Modellierungsanpassungen resultieren, nicht ausreichend kom- mentiert
werden. Auch hinsichtlich der Herleitung von Verteilschlüsseln bestehen nach wie vor
Transparenzlücken, weil es für die Gesuchstellerin teilweise nicht ersichtlich ist, nach
welchen Kriterien die Betriebskosten aufgeschlüsselt werden. Die durch
Modellierungsänderungen entstehenden Unterschiede führen dazu, dass eine
Gesuchstellerin allenfalls bei einzelnen Positionen nicht nachvollziehen kann, weshalb
grosse Unterschiede zwischen zwei verglichenen Kostennachweisen bestehen und auf
welche Änderungen in der Modellierung diese Unterschiede zurückzuführen sind. Auch die
Instruktionsbehörde kennt diese Problematik; sobald Modellierungsänderungen vorlie- gen,
ist die Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr schwieriger herzustellen. Wie erwähnt steht es der
Gesuchsgegnerin als marktbeherrschender Anbieterin jedoch frei, ihren Kosten- nachweis
im Rahmen der Vorgaben in Anhang 3 der ComComV weiterzuentwickeln. Es kann
deshalb nicht generell gefordert werden, dass die Gesuchsgegnerin von der Com- Com
verfügte Anpassungen in ihren späteren Kostennachweisen auf vergleichende Art
auszuweisen hat. Die Nachvollziehbarkeit des Kostennachweises für die Gesuchstellerin-
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nen und dessen Überprüfung durch die ComCom werden selbstverständlich erleichtert,
wenn das zugrundeliegende Modell nicht geändert wird. Massgebend ist aber einzig, ob der
einzelne Kostennachweis den in Art. 54 FDV genannten Anforderungen an eine kos-
tenorientierte Preisgestaltung genügt. Ob eine direkte Vergleichbarkeit mit bisherigen
Kostennachweisen gewährleistet ist, ist demgegenüber nicht wesentlich. Hinsichtlich
Nachvollziehbarkeit der geltend gemachten Kosten im vorliegenden Verfahren ist in
genereller Hinsicht zu bemerken, dass es die zur Verfügung stehenden Informatio- nen der
Gesuchstellerin als nachfragender Anbieterin erlauben, die Methodik der Berech- nungen
wenn auch in knapper, so doch in genügender Weise nachzuvollziehen. Anhand der ihr zur
Verfügung gestellten Informationen ist sie zwar nach wie vor nicht in der Lage, alle
relevanten Ausgangszahlen zu verifizieren. Dieser Umstand liegt aber eben darin be-
gründet, dass gemäss geltendem Zugangsregime die Gesuchsgegnerin den Kosten-
nachweis für die von ihr angebotenen Preise erbringt und dabei auch Geschäftsgeheim-
nisse im Sinne von Art. 27 Abs. 1 lit. b VwVG geltend machen kann. Aufgrund ungleicher
Kenntnis des Kostenmodells sowie aufgrund geltend gemachter Geschäftsgeheimnisse
bezüglich Inputparameter bestehen deshalb systembedingt beachtliche Informationsdefi-
zite zu Ungunsten der Gesuchstellerinnen in Zugangsverfahren auch dann, wenn die Ge-
suchsgegnerin den Anforderungen an das Transparenzgebot von Art. 53 Abs. 1 FDV
nachkommt. Erscheinen die von der Gesuchsgegnerin den nachsuchenden Anbieterinnen
zur Verfü- gung gestellten Informationen nur als knapp genügend, und ist es deshalb
nachvollzieh- bar, dass die ComCom zur Überprüfung der Preise angerufen wird, so kann
dies Einfluss auf die Verlegung der Verfahrenskosten haben. Insbesondere kann eine nur
knapp genü- gende Informationslage dazu führen, dass die Gesuchsgegnerin, obwohl ihre
Preise im Resultat im Hinblick auf die Kostenorientiertheit nicht zu beanstanden sind,
trotzdem an den Verfahrenskosten zu beteiligen ist (BVGE A-6019/2010 vom 19. August
2011, E. 14.3.1). Dies erscheint umso mehr als gerechtfertigt, als es die Gesuchsgegnerin
weitge- hend selber in der Hand hat, durch die Konzeption ihres Kostennachweises und die
Wahl der Inputparameter mehr oder weniger Transparenz zu schaffen. Wie die einzelnen
Streitpunkte bezüglich geltend gemachter Intransparenz zu qualifizieren sind, ist damit
Gegenstand der Verlegung der Verfahrenskosten und wird unter Ziff. III erörtert werden.

E. 3.2
Kostennachweis in materieller Hinsicht

E. 3.2.1
Gesetzliche Grundlagen Das Fernmeldegesetz schreibt in Art. 11 Abs. 1 FMG vor, dass
marktbeherrschende An- bieterinnen von Fernmeldediensten anderen Anbieterinnen auf
transparente und nicht diskriminierende Weise zu kostenorientierten Preisen in den explizit
aufgeführten Formen Zugang zu ihren Einrichtungen und Diensten zu gewähren haben. Die
Ausführungsbe- stimmungen dazu finden sich in der FDV. Bezüglich der Festlegung
kostenorientierter Preise sind im vorliegenden Verfahren die Art. 54 und 60 FDV relevant.
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Die Elemente und Grundsätze einer kostenorientierten Preisgestaltung werden in erster
Linie in Art. 54 FDV ausgeführt: 1. Es dürfen nur relevante Kosten berücksichtigt werden,
also Kosten, welche in einem kausalen Zusammenhang mit dem Zugang stehen (Art. 54
Abs. 1 Bst. a FDV). 2. Betrachtet werden die langfristigen Kosten (Long Run; Art. 54 Abs.
1 Bst. b FDV). 3. Berücksichtigt werden



a) die Zusatzkosten (Incremental Costs) der in Anspruch genommenen Netz- komponenten
sowie die Zusatzkosten, welche ausschliesslich durch Zu- gangsdienstleistungen
hervorgerufen werden (Art. 54 Abs. 1 Bst. b FDV),

b) ein verhältnismässiger Anteil an den relevanten gemeinsamen Kosten und den
Gemeinkosten (Constant Markup; Art. 54 Abs. 1 Bst. c FDV),

c) ein branchenüblicher Kapitalertrag (Kapitalkosten) für die eingesetzten In- vestitionen
(Art. 54 Abs. 1 Bst. d FDV). 4. Zu berücksichtigen sind die Kosten einer effizienten
Anbieterin (Art. 54 Abs. 2 Satz 1 FDV).

E. 3.2.2
Modell der bestreitbaren Märkte (Contestable Markets) Bei Märkten, auf welchen dank
freiem Markteintritt und –austritt wirksamer Wettbewerb herrscht, liegen Bedingungen vor,
welche Anreize zur effizienten Leistungsbereitstellung schaffen. Bei Netzökonomien wie
der Telekommunikation gibt es demgegenüber typi- scherweise Bereiche, in welchen ein
Markteintritt, und vor allem auch Marktaustritt, wegen
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hohen fixen und irreversiblen Kosten nicht frei ist und deshalb auch kein wirksamer Wett-
bewerb herrscht. Kann eine marktbeherrschende Anbieterin die Preise für Vorleistungs-
produkte ohne ausreichenden Marktdruck eigenständig festlegen, ist sie versucht, diese so
hoch anzusetzen, dass neu eintretende Marktteilnehmende keine oder nur eine unzu-
reichende Marge erzielen können. Dritte würden dergestalt vom Markt ausgeschlossen, was
wiederum Wettbewerb verunmöglichen sowie auf dem Endkundenmarkt zu überhöh- ten
Preisen führen würde. Bei diesen ökonomischen Gegebenheiten bezweckt die staatli- che
Regulierung, trotz marktbeherrschender Stellung auf den Vorleistungsmärkten (Who-
lesale), Wettbewerb auf den nachgelagerten Endkundenmärkten (Retail) zu erzielen. Die
Pflicht zur Zugangsgewährung stellt mit anderen Worten einen Ausgleich zur Marktbe-
herrschung dar und ist daher von zentraler Bedeutung für die Öffnung (Liberalisierung) von
Telekommunikationsmärkten (vgl. ROLF H. WEBER, Der Übergang zur neuen Tele-
kommunikationsordnung, in: ROLF H. WEBER (Hrsg.), Neues Fernmelderecht, Zürich
1998, S. 23.). Sie soll wirksamen Wettbewerb beim Erbringen von Fernmeldediensten
ermögli- chen (Art. 1 Abs. 2 lit. c FMG). Mit den Regulierungsvorschriften wird eine
Situation simuliert, in welcher die Zugangsbe- dingungen, die unter konkurrierenden FDA
gelten, unter funktionierenden Wettbewerbs- verhältnissen zustande kommen. Der
Preisregulierung muss daher ein ökonomisches Konzept zugrunde gelegt werden, das einer
Preisgestaltung auf Märkten für Zugangs- dienstleistungen unter wirksamem Wettbewerb
entspricht. Hierfür wird auf das Konzept der bestreitbaren Märkte (Contestable Markets)
abgestellt. Dieses geht von der Hypothe- se aus, dass keine Markteintrittsbarrieren bestehen
und Nachfragende auf geringste Preisänderungen mit einem Wechsel des Anbieters
reagieren (sog. unendliche Preiselas- tizität der Absatzmärkte). Auf Märkten ohne
wirksamen Wettbewerb werden Preise folg- lich so reguliert, wie wenn Wettbewerb
herrschen würde (Competitive Market Standard). Die Rolle des Regulators besteht darin,
den fehlenden Wettbewerb zu simulieren (in loco competitio) und den betroffenen Markt
hypothetisch bestreitbar zu machen. Beim Konzept der bestreitbaren Märkte richtet sich der
damit verbundene, kostenorientier- te Preis somit nicht nach den tatsächlichen historischen
Kosten der marktbeherrschenden Anbieterin, sondern nach denjenigen einer effizienten
Leistungsbereitstellung unter wirk- samem Wettbewerb (vgl. dazu insbesondere die



nachfolgende Ziffer). Für die Preisbe- stimmung wird methodisch auf den Ansatz der
langfristigen Zusatzkosten (Long Run Inc- remental Costs [LRIC]) abgestellt, das heisst,
einer langfristigen, zukunftsgerichteten Be- trachtungsweise der zugangsbedingten
Zusatzkosten (sog. inkrementelle Kosten). Dem Konzept der bestreitbaren Märkte
entsprechend geht das Modell von einer hypothetischen Anbieterin und nicht von der
Gesuchsgegnerin aus. Die hypothetische Anbieterin baut ihr Netz mit aktueller und
etablierter Technologie (dem sog. Modern Equivalent Asset) auf und bewertet ihre Anlagen
demzufolge nach Wiederbeschaffungspreisen. Das hierfür be- nötigte Kapital soll
branchenüblich verzinst werden. Im Weiteren ist nebst den zugangs- bedingten
Zusatzkosten auch ein verhältnismässiger Anteil an den gemeinsamen sowie an den
Gemeinkosten zu berücksichtigen.
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E. 3.2.3
Berechnung der Kosten auf aktueller Basis (Forward Looking) Grundsätzlich ist bei der
Überprüfung des Kostennachweises eine zukunftsbezogene Sichtweise einzunehmen
(Forward Looking). Dies bedeutet, dass eine gemäss LRIC- Methodik anzunehmende
hypothetische Markteintreterin in kürzester Zeit die gesamte benötigte Infrastruktur
effizient aufbaut und betreibt. Die Gesuchstellerin machte in den bisherigen Verfahren
geltend, dass bei der Anwendung des MEA-Ansatzes das Konzept der
Wiederbeschaffungsrestwerte anzuwenden sei, da nur dieses dem gesetzlichen Grundsatz
der Nichtdiskriminierung gerecht werde. In die- sem Zusammenhang führte sie gegen zwei
Teilverfügungen der ComCom vom 10. De- zember 2009 und vom 10. März 2010
betreffend Kabelkanalisationen resp. Mietleitungen Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht. Das Bundesverwaltungsgericht schützte mit Entscheid vom 8.
April 2011 in der Beschwerdesache BVGE A-300/2010 die Rechtsauf- fassung der
ComCom, wonach eine Abkehr von ihrer bisherigen Praxis eine Änderung der geltenden
Rechtsgrundlagen voraussetzen würde. Die Gesuchstellerin vertritt nach wie vor die
Ansicht, dass eine mit Art. 11 Abs. 1 FMG konforme Anwendung von Art. 54 Abs. 2 Satz 2
FDV dazu führe, dass getätigte Abschrei- bungen relevant sein müssten. Vor dem
Hintergrund der Rechtsprechung des Bundes- verwaltungsgerichts fordert sie jedoch nicht
mehr eine Praxisänderung durch die Com- Com, sondern eine rasche Anpassung der
geltenden Verordnungsbestimmungen. Die Überprüfung des vorliegenden
Kostennachweises der Gesuchsgegnerin hat mithin nach denselben Kriterien zu erfolgen,
die in den bisherigen Netzzugangsverfahren ange- wendet wurden. Aus Art. 54 FDV ergibt
sich, dass die Überprüfung der Kosten marktbeherrschender Un- ternehmen nach den
Kosten einer hypothetischen neuen Markteintreterin mit effizienter Leistungsbereitstellung
(im Folgenden auch Modellunternehmen genannt) vorzunehmen ist. Es handelt sich dabei
um Modellkosten, welche von den in den Buchhaltungen vor- kommenden Kosten eines
marktbeherrschenden Unternehmens abweichen können. Die Festsetzung kostenorientierter
Preise stützt sich sodann gemäss Art. 54 Abs. 2 Satz 2 FDV auf eine Berechnung der
aktuellen Kosten, wobei die Methode der Wiederbeschaf- fungskosten zur Herleitung der
aktuellen Kosten vorgeschrieben wird. Dabei spielt es grundsätzlich keine Rolle, ob die
gegenwärtigen Kosten höher oder tiefer sind, als sie zu einem früheren Zeitpunkt waren.
Die ComCom unterstrich bereits in früheren Entscheiden den Modellcharakter eines an-
zunehmenden hypothetischen Markteintreters, der nach der Theorie der bestreitbaren
Märkte (contestable market) zur Festsetzung kostenorientierter Preise herangezogen wird.



Dabei wird gerade auch der von der Gesuchstellerin vorliegend angeführten Prob- lematik
Rechnung getragen. Der hypothetische Markteintreter besitzt vor seinem Markt- eintritt
keine Anlagegüter, die er zu einem früheren Zeitpunkt gekauft hat. Es wird viel- mehr
davon ausgegangen, dass er sein Netz neu aufbaut und zum Zeitpunkt des Markt- eintritts
die neuste etablierte Technologie in seinem Netz einsetzt und demnach sein Kos-
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tenniveau durch die neuste etablierte Technologie bestimmt wird. Dabei wird im verwen-
deten Referenzszenario sichergestellt, dass auch die Kosten eines Netzes ermittelt wer- den,
das den gleichen Funktionsumfang (Äquivalenz) wie das Netz der Gesuchsgegnerin
aufweist. Es wäre denkbar, dass die benötigten Anlagen nicht nur neuwertig, sondern auch
in gebrauchtem Zustand beschafft werden könnten. Typischerweise bestehen aber für
Anlagegüter, die in Telekommunikationsnetzen verwendet werden, keine Gebraucht-
warenmärkte oder wenn sie bestehen, sind die Preisinformationen nur sehr schwer zu-
gänglich. Dies ist mit einer der Gründe, weshalb die ComCom in ihrer bisherigen Praxis
stets von der Neubeschaffung der notwendigen Anlagen ausgegangen ist und Ge-
brauchtwarenmärkte nicht in die Modellierung einbezogen hat. Eine Verwendung von ab-
geschriebenen Anlagen im Netz der Gesuchsgegnerin könnte sodann nicht berücksichtigt
werden, da es im zugrunde liegenden Modellierungsansatz keine abgeschriebenen Anla-
gen gibt. Einerseits würde kein Markt für solche Anlagen bestehen, denn es widerspricht
ökonomischer Logik, dass eine Unternehmung ihre Anlagen unentgeltlich an einen Dritten
abtreten würde, wenn sie damit noch wirtschaftlich tätig sein könnte, ohne Verluste zu
machen. Andererseits lässt die Verwendung von ökonomischen Abschreibungen nicht zu,
dass im Modell abgeschriebene Anlagen existieren, die weiterhin in Betrieb sind. Ökono-
mische Abschreibungen berücksichtigen den Wertzuwachs oder -zerfall einer Anlage und
die damit einhergehenden Verdienstmöglichkeiten. Sie sind in diesem Sinne ein Zeichen für
die Rentabilität einer Anlage. Dies bedeutet auch, dass diese nicht mehr in Betrieb ist und
ersetzt wird, wenn sie abgeschrieben ist. Aus diesem Grund werden im vorliegenden
Modellierungsansatz auch deutlich längere Nutzungs- resp. Abschreibungsdauern ver-
wendet als dies buchhalterisch üblich ist. Buchhalterische Betrachtungen, die in erster Linie
auf die Optimierung der Steuerbelastung ausgerichtet sind, können keine Rolle spie- len.
Die von der ComCom bereits in früheren Verfahren vorgenommene Auslegung der
unbestimmten Rechtsbegriffe aus Art. 45 aFDV (heute Art 54 FDV) wurde vom Bundesge-
richt in BGE 132 II 257 und vom Bundesverwaltungsgericht in BVGE A-300/2010 ge-
schützt. Schliesslich ist darauf hinzuweisen, dass das Modell der bestreitbaren Märkte zur
Herlei- tung einer Preisobergrenze dient, welche dafür sorgt, dass die regulierten Preise
nicht über denjenigen liegen, die sich in einer Wettbewerbssituation ergeben würden.

E. 3.2.4
Berechnung auf Basis von Modern Equivalent Assets; MEA-Ansatz

E. 3.2.4.1
Allgemeines Gemäss Art. 54 Abs. 2 Satz 3 FDV entsprechen die Kosten der Infrastruktur
den Wieder- beschaffungskosten. Massgebend sind dabei die Kosten für eine moderne
funktionsäqui- valente Technologie (Modern Equivalent Assets; MEA-Ansatz). Bis anhin
ist die ComCom davon ausgegangen, dass im Anschlussnetz die Kupfertechno- logie dieser
Vorgabe entspreche, wobei sie bereits in ihren Verfügungen vom Oktober 2008 darauf
hingewiesen hat, dass in absehbarer Zeit ein Technologiewechsel stattfinden werde, was



auch Einfluss auf das in der Kostenmodellierung zu verwendende MEA zeiti- ge.
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In ihrer Verfügung vom 7. Dezember 2011 kam sie sodann zum Schluss, dass im Bereich
der Interkonnektion die leitungsvermittelnde Technologie nicht mehr als MEA für die Be-
reitstellung von Interkonnektionsdiensten bezeichnet werden könne und die Gesuchsgeg-
nerin für die Berechnung kostenorientierter Preise für Dienste im Bereich IC künftig von
einem paketvermittelnden Verbindungsnetz ausgehen müsse. Dies bedeute, dass die Kosten
der Interkonnektionsdienste für die Preise per 1. Januar 2013 anhand eines Next Generation
Networks (NGN) basierend auf dem Prinzip der Paketvermittlung zu berech- nen seien.
Bezüglich des Anschlussnetzes führte die ComCom im Weiteren aus, die Ge-
suchsgegnerin sei gehalten, im Anschlussnetz den Technologiewechsel von Kupfer- auf
Glasfaserleitungen ebenfalls per 1. Januar 2013 zu berücksichtigen. Bezüglich der damals
zu beurteilenden Preise des Jahres 2011 hielt die ComCom fest, diese seien vom
Technologiewechsel noch nicht betroffen. Gleiches gelte auch für eine allfällige Festlegung
der Preise des Jahres 2012 gestützt auf ein Zugangsgesuch. Am 19. Juli 2012 hat die
ComCom sodann ein an die Fernmeldedienstanbieterinnen ge- richtetes
Informationsschreiben bezüglich Wechsel der MEA-Technologie publiziert.2 Dar- in hielt
sie fest, dass «[d]ie grundsätzlichen Überlegungen der ComCom betreffend MEA- Wechsel
aufgrund des laufenden technologischen Wandels […] ihre Gültigkeit» behielten. Der
Wechsel stelle jedoch für alle Beteiligten eine grosse Herausforderung dar. Da der
Bundesrat für den Herbst 2012 zudem eine Verordnungsrevision zu dieser Thematik an-
gekündigt habe, sei unklar, wieweit sich die geltenden Rahmenbedingungen ändern wür-
den. Eine durch die ComCom forcierte Umsetzung des MEA-Wechsels könnte kurzfristig
zu stark schwankenden Ergebnissen in der Kostenrechnung führen. Die ComCom kam in
ihrem Informationsschreiben zum Schluss, der in der Verfügung angekündigte Wechsel per
1. Januar 2013 lasse den beteiligten Parteien zu wenig Zeit für die Umstellung. Auf- grund
des zeitlichen Aspekts und der laufenden Verordnungsrevision hatte die ComCom den
MEA-Wechsel auf den 1. Januar 2014 verschoben. An diesem Entscheid wird vorlie- gend
festgehalten.

E. 3.2.4.2
NGN-Faktor Angesichts des in der Verfügung vom 7. Dezember 2011 angekündigten
Wechsels der Berechnungsgrundlagen für die Preise ab dem 1. Januar 2013 bringt die
Gesuchstellerin in ihrem Gesuch vom 5. März 2012 vor, es sei im Rahmen des vorliegenden
Verfahrens zu prüfen, wie der anerkannte Widerspruch in der Preisregulierung bereits für
das Jahr 2012 eingedämmt werden könnte. Sie schlägt diesbezüglich eine Berücksichtigung
eines Korrekturfaktors vor. So sei etwa davon auszugehen, dass durch die Migration der
sog. TDM-Plattform auf ein sog. all-IP Netz (VoIP) mindestens ein Drittel der Kosten
eingespart werden könnten.

2 http://www.comcom.admin.ch/themen/00797/index.html?lang=de&download=NHzLpZe
g7t,lnp6I0NTU042l2
Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDdYF8gmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
(besucht am 11.12.2013)
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Aus den unter Ziff. 3.2.4.1 genannten Gründen ist die Berücksichtigung eines Korrektur-
faktors nicht angezeigt. Der Technologiewechsel im Rahmen des MEA-Ansatzes geht nicht



schrittweise vor sich, sondern wird auf einmal vollzogen.

E. 3.2.5
Beurteilung des Kostennachweises in materieller Hinsicht Nach Überprüfung des
Kostennachweises in materieller Hinsicht hat die ComCom in eini- gen Bereichen
Anpassungsbedarf ermittelt. Untenstehend wird unter Ziff. 4 aufgezeigt werden, wo sich die
Gesuchsgegnerin bei der materiellen Erbringung des Kostennach- weises nicht an die
Vorgaben von Gesetz und Verordnung gehalten und die ComCom entsprechende
Korrekturen an der Modellierung der Kosten vorzunehmen hat. Mit den unter Ziff. 4
ausgeführten Anpassungen im Kostennachweis der Gesuchsgegnerin wird das Modell der
bestreitbaren Märkte unter Anwendung des Massstabs einer effizienten Anbieterin
umgesetzt. Davor folgt unter Ziff. 3.3 die Auseinandersetzung mit der Stellung- nahme des
Preisüberwachers vom 30. August 2013.

E. 3.3
Stellungnahme Preisüberwacher

E. 3.3.1
Empfehlungen des Preisüberwachers Der Preisüberwacher erachtet in seiner Stellungnahme
vom 30. August 2013 den Preis der TAL im internationalen Vergleich als zu hoch. Er hält
in diesem Sinn an seiner grund- sätzlichen Kritik am abstrakten Kalkulationsmodell fest,
welches aus seiner Sicht die tat- sächlichen relevanten Kapitalkosten der Swisscom
systematisch überschätzt. Bereits im Jahr 2011 vertrat der Preisüberwacher gestützt auf das
Urteil des Bundesver- waltungsgerichts vom 8. April 2011 die Ansicht, die ComCom könne
das Kriterium der Nichtdiskriminierung stärker gewichten. Er wiederholt seine
diesbezügliche Empfehlung, das Modellergebnis anhand der tatsächlichen für die
regulierten Produkte relevanten Ka- pital- und Betriebskosten der Gesuchsgegnerin zu
plausibilisieren. Eine derartige Plausibi- lisierung würde seiner Ansicht nach die
ungenügende Transparenz des Kostennachwei- ses gegenüber der Gesuchstellerin
verbessen. Der Preisüberwacher würde in dieser Hin- sicht auch einen Vergleich der
festgesetzten Preise mit den Nachbarländern begrüssen. Zudem unterstützt der
Preisüberwacher die Ansicht der Gesuchstellerin, wonach ein zu hoher
Fremdkapitalzinssatz in die WACC-Berechnung einfliesse. Er führt aus, dass sich
Unternehmen langfristiges Fremdkapital über Obligationen (Anleihen) beschaffen würden
und dass die Rendite für derartige Anlagen für die Jahre 2010 und 2011 bei 2.32% bzw.
2.29% lag. Diese Werte würden deutlich von den im Kostennachweis eingesetzten Zins-
sätzen für Fremdkapital abweichen und liessen auf eine systematische Überschätzung der
effektiven Fremdkapitalkosten schliessen. Ein solches Ergebnis widerspreche aber dem in
der Verordnung geregelten Grundsatz der effizienten Markteintreterin und benachteilige die
zugangsnachfragenden Anbieterinnen. Ausserdem empfiehlt der Preisüberwacher, es sei
das MEA anzupassen, das der Modell- rechnung zugrunde gelegt werde. Er vertritt die
Meinung, dass die Verordnungsrevision nicht abgewartet werden müsse, um die
diesbezüglich notwendigen Anpassungen umzu-
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setzen. Der Technologiewechsel sei deshalb bereits per 1. Januar 2013 vorzunehmen. Es
könne schliesslich nicht dem Sinn und Zweck des FMG entsprechen, Zugangspreise ge-
stützt auf den aktuellen Wiederbeschaffungsneuwert einer auslaufenden Technologie



festzulegen. Letztlich erachtet der Preisüberwacher, wie die Gesuchstellerin, den
Grenzbetrag zur Er- stellung einer Teilnehmeranschlussleitung gestützt auf die
Grundversorgung als relevante Rahmenbedingung. Er empfiehlt daher, den in der
«Verordnung des UVEK über Fernmel- deanschlüsse ausserhalb des Siedlungsgebiets»
festgelegten Grenzbetrag von CHF 20'000 pro Anschlussleitung zu berücksichtigen.

E. 3.3.2
Würdigung der Empfehlungen

E. 3.3.2.1
Plausibilitätskontrolle des Modellergebnisses Die Angebote der Endkundenabteilung der
Gesuchsgegnerin weisen nicht auf preisliche Diskriminierungen der Konkurrenz hin. Aus
Sicht der ComCom gibt es daher keine An- haltspunkte, die den zusätzlichen Aufwand
rechtfertigen würden, den eine Plausibilitäts- kontrolle anhand der effektiven Betriebs- und
Kapitalkosten mit sich bringen würde. Des Weiteren ist das von der ComCom verwendete
Kostenrechnungsmodell auf die betriebli- che Kapitalerhaltung der regulierten
Unternehmen ausgerichtet. Das heisst, der Ersatz bestehender Anlagen wird durch die
berechneten Kosten sichergestellt. Bei steigenden Inputpreisen (Baupreise) kann dieses Ziel
nur erreicht werden, wenn der ursprüngliche Anschaffungswert zu einem gewissen Teil
überkompensiert wird. Zu den Preisvergleichen mit dem Ausland gilt es hervorzuheben,
dass diese regelmässi- ger Bestandteil der Überprüfung der Kostennachweise sind. In der
Vergangenheit hat sich gezeigt, dass die resultierenden Preise im Bereich der Entbündelung
über dem europäi- schen Durchschnitt liegen, während sie im Bereich der Interkonnektion
darunter sind. Dies ist auch bei den im vorliegenden Verfahren resultierenden Preisen der
Fall. Die ComCom ist an die Bestimmungen im Gesetz und an die Vorgaben des
Bundesrates gebunden. Relevant für die Kostenberechnung sind nicht die Verhältnisse der
Gesuchsgegnerin, sondern diejenigen einer vergleichbaren hypothetischen Markteintreterin,
welche ihr Netz zu aktuellen Preisen baut. Die bestehende Auslegung der Rechtsbegriffe
und die bisheri- ge Umsetzung der Kostenrechnungsmethoden können nicht mit der
Begründung geändert werden, die Preise in der Schweiz würden nicht denjenigen der
Nachbarländer entspre- chen. Die ComCom sieht aus diesen Gründen von weitergehenden
Plausibilitätskontrollen ab.

E. 3.3.2.2
Höhe des Fremdkapitalzinssatzes Die vom Preisüberwacher angeführten Renditen von
Industrieobligationen können nicht direkt mit den Fremdkapitalkostensätzen verglichen
werden. Die ComCom berechnet die Fremdkapitalkosten ausgehend von einer langfristigen
Prognose über die Höhe des risi- kolosen Zinssatzes, während sich der Preisüberwacher auf
eine Momentaufnahme stützt. Ein Vergleich gestützt auf andere Zahlen würde eine Abkehr
von der bisher verwendeten Berechnungsmethode bedeuten. Die vergleichbar hergeleiteten
Renditen der Industrieob-
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ligationen bei einer Restlaufzeit von acht Jahren betragen 3.00% bzw. 2.90%. Berücksich-
tigt man noch die Kapitalbeschaffungskosten in Höhe von 0.3%, kommen die Zahlen die-
ser Plausibilitätskontrolle bei 3.30% bzw. 3.20% zu liegen. Damit nimmt die Differenz zu
den von der Gesuchsgegnerin geltend gemachten Fremdkapitalkosten in der Höhe von
3.74% bzw. 3.53% deutlich ab. Die Empfehlung des Preisüberwachers vermag die



grundsätzliche Haltung der ComCom nicht zu ändern. An der bisherigen
Berechnungsmethode für die Fremdkapitalkosten wird deshalb festgehalten. Demnach
ergeben sich die Fremdkapitalkosten aus dem kurzfristi- gen risikolosen Zinssatz, dem
Bonitätszuschlag und den Kapitalbeschaffungskosten. Dennoch stellt der vom
Preisüberwacher angeregte Vergleich von Fremdkapitalkosten und Renditen von
Industrieobligationen die Höhe des bisher verwendeten Bonitätszu- schlags infrage.
Insbesondere ist die Höhe des Bonitätszuschlags anhand aktueller Ent- wicklungen und im
Rahmen des Gesamtmodells zur Berechnung der Kapitalkosten zu überprüfen (dazu Ziff.
4.2).

E. 3.3.2.3
Zeitpunkt des Technologiewechsels Entgegen der Empfehlung des Preisüberwachers hält
die ComCom am Zeitpunkt des Technologiewechsels wie angekündigt fest (vgl. auch Ziff.
3.2.4). Die ComCom hat den Zeitpunkt der Umsetzung des Technologiewechsels in erster
Linie deshalb verschoben, weil sie stark schwankende Preise vermeiden wollte. Da
absehbar war, dass sich die Ver- ordnungsrevision ebenfalls mit der Umsetzung des
MEA-Wechsels befassen wird und deren inhaltliche Stossrichtung unbekannt war, bestand
die Gefahr, dass die Umsetzung des MEA-Wechsels durch die ComCom vor und nach der
Verordnungsrevision zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen geführt hätte. Dies wäre etwa
dann der Fall gewesen, wenn die Funktionsäquivalenz von der ComCom vor der Revision
gestützt auf die unter- schiedlichen Bandbreiten bei Kupfer- und Glasfaserdiensten
hergestellt worden wäre und der Bundesrat dann eine revidierte Verordnung in Kraft gesetzt
hätte, welche die MEA- Korrektur gestützt auf eine andere Methodik vorgesehen hätte.
Wechselnde Preise wären weder für die Parteien des vorliegenden Verfahrens noch für den
gesamten Telekom- markt wünschbar gewesen. Wie in Ziff. 3.2.4 ausgeführt, belässt die
ComCom für die vor- liegenden Kostennachweise die alte Berechnungsgrundlage und wird
erst ab dem 1. Ja- nuar 2014 auf die neuen Gegebenheiten abstellen.

E. 3.3.2.4
Grenzbetrag pro Teilnehmeranschlussleitung Wie auch später unter Ziff. 4.3.2 ausgeführt,
erachtet die ComCom den für die Grundver- sorgungskonzessionärin geltenden
Grenzbetrag pro Teilnehmeranschlussleitung nicht als relevante Rahmenbedingung für die
Bestimmung kostenorientierter Preise. In der Optik der Grundversorgung steht nämlich der
einzelne Anschluss im Fokus, während bei der Zugangsregulierung das gesamte
Anschlussnetz den Betrachtungsgegenstand bildet. Das kostenrechnerisch relevante
Inkrement entspricht dem gesamten Anschlussnetz und nicht der einzelnen
Anschlussleitung. In dieser gesamthaften Betrachtung werden letztlich national
durchschnittliche Preise pro Anschlussleitung verfügt, sodass auch nur die
durchschnittlichen Kosten eine Rolle spielen. Dies ergibt sich aus der Auslegung des Mo-
dells der bestreitbaren Märkte. Wenn die Regulierungsbehörde die Hypothese aufstellt,
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der Markt für Teilnehmeranschlüsse sei bestreitbar und es gebe eine Markteintreterin, dann
wird diese über Nacht mit der gleichen Netzabdeckung wie die eingesessene Anbie- terin
eintreten und ihre Produkte mit der gleichen Preisstruktur wie die eingesessene An- bieterin
anbieten. Mit anderen Worten heisst dies, dass wenn national durchschnittliche Preise zur
Überprüfung anstehen, auch national durchschnittliche Kosten zu betrachten sind. Jede
andere Sichtweise der Kosten müsste zwangsläufig zu einer anderen geografi- schen



Preisstruktur führen. Hinzu kommt, dass die hypothetische Anbieterin nicht berech- net, ob
jede Anschlussleitung für sich rentabel ist. Die Annahme der hypothetischen An- bieterin
ist nicht ein Hilfsmittel für Rentabilitätsrechnungen, sondern vielmehr ein Hilfskon- strukt
zur Bestimmung der Preise im hypothetischen Fall, dass der Markt für ein nationa- les
Anschlussnetz bestreitbar wäre. In diesem Sinne steht die hypothetische Anbieterin in
einem nur hypothetisch bestreitbaren Markt stellvertretend für den drohenden Markteintritt
in einem tatsächlich bestreitbaren Markt (Als-ob-Wettbewerb). Eine Vermischung von
Rentabilitätsrechnungen für einzelne Anschlussleitungen und dem regulierungsökonomi-
schen Prinzip der Simulation eines Als-ob-Wettbewerbs erscheint der ComCom nicht ziel-
führend, weshalb sie auf eine Umsetzung der Empfehlung des Preisüberwachers verzich-
tet. 4 Anpassungen am Kostennachweis

E. 4
Anpassungen am Kostennachweis ........................................................................ 34

E. 4.1
Vorbemerkungen Der Kostennachweis der Gesuchsgegnerin erfüllt die gesetzlichen
Anforderungen an kos- tenorientierte Preise nicht vollständig. Insbesondere werden
teilweise nicht relevante Kos- ten ausgewiesen oder nicht sachgerechte
Allokationsschlüssel verwendet. Daraus ergibt sich Anpassungsbedarf an der
Modellspezifikation, respektive an den von der Gesuchs- gegnerin verwendeten
Modellinputparametern. Dieser Anpassungsbedarf wird in diesem Kapitel aufgezeigt wird.
Die Anpassungen sind zwingend vorzunehmen, um die Kosten- orientiertheit gemäss Art.
11 Abs. 1 FMG und Art. 54 Abs. 2 FDV im Kostenmodell der Gesuchsgegnerin
umzusetzen. Dabei ist immer zu bedenken, dass zur Überprüfung des Kostennachweises
eine hypothetische effiziente Markteintreterin heranzuziehen und nicht das Unternehmen
der Gesuchsgegnerin zu modellieren ist. Weil das Verhalten der effi- zienten
Modellunternehmung bei der Überprüfung der Kostenorientiertheit der regulierten Preise
im Vordergrund steht, können die tatsächlichen Kosten der Gesuchsgegnerin von den
Modellkosten abweichen. Die mit dem softwarebasierten Modell COSMOS berechneten
Kosten des Anschluss- und Verbindungsnetzes der hypothetischen effizienten
Markteintreterin setzen sich einerseits aus den Betriebskosten und anderseits aus
Kapitalkosten (Zinsen und Abschreibungen) zusammen. Die Berechnung der Kapitalkosten
erfolgt innerhalb der Software mittels einer
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so genannten Annuitätenformel3, in welche die Höhe der Investitionen, der Preiszerfall, die
Nutzungsdauer und der Kapitalkostensatz (Weighted Average Cost of Capital; WACC)
einfliessen. Die Höhe der Investitionen wiederum wird durch die verwendeten Preise und
das Mengengerüst, welches bottom-up durch das Modell dimensioniert wird, bestimmt. Die
Betriebskosten umfassen beispielsweise Kosten für Unterhalt, Serviceprozesse und
Gemeinkosten (sog. Overhead). Alle relevanten Inputparameter, an denen Anpassungen
vorgenommen wurden, werden nachfolgend in eigenständigen Unterkapiteln abgehandelt.
Die Anpassungen erfolgen in erster Linie zur Umsetzung der in Art. 54 Abs. 2 FDV gefor-
derten Effizienz und zur Harmonisierung der Berechnungsweise verschiedener Parame- ter.
Die angepassten Inputparameter sind jeweils ungerundet im Kostennachweis einzu- setzen,
obwohl sie in den nachfolgenden Ziffern gerundet dargestellt werden. In Ziff. 4.2 ff. werden
nachfolgend die vorzunehmenden Modell-Anpassungen beschrie- ben. Ziff. 4.8 äussert sich



schliesslich zu den Anpassungen, die bei der Verrechnung von Teilnehmeranschlüssen
umgesetzt werden müssen. Die Anpassungen, die konkret im Kostenmodell COSMOS
respektive an den im Rahmen der Erbringung des Kostennachweises beigebrachten
Dokumenten vorzunehmen sind, werden jeweils an geeigneter Stelle zusammengefasst und
grau eingefärbt ausgewiesen. Dieses Vorgehen dient insgesamt der besseren
Nachvollziehbarkeit der Entscheidung der ComCom. Es gewährleistet, dass insbesondere
die Gesuchsgegnerin erkennen kann, an welchen Stellen die ComCom im Kostennachweis
Anpassungsbedarf erkannt hat und wie das Kostenmodell oder die eingereichten
Dokumente anzupassen sind. Die Nachvollzieh- barkeit der Entscheidung für die
Rechtsunterworfenen beschlägt die Begründungspflicht und damit einen Teilgehalt des
Anspruchs auf rechtliches Gehör.

E. 4.2
Kapitalkostensatz WACC Die Gesuchstellerin macht in ihrem Gesuch vom 5. März 2012
geltend, der von der Ge- suchsgegnerin eingesetzte Fremdkapitalkostensatz sei zu hoch. Er
scheine deutlich über dem effektiven Fremdkapitalkostensatz der Gesuchsgegnerin zu
liegen. Zudem betrage die durchschnittliche Laufzeit der Anleihen und Darlehen, welche
die Gesuchsgegnerin in ihrem Geschäftsbericht für das Jahr 2010 ausweise, nur sieben und
nicht zehn Jahre. Es seien daher bei der Bestimmung des Kapitalkostensatzes die effektiven
Fremdkapitalkos- ten der Gesuchsgegnerin und für die Berechnung des risikolosen
Zinssatzes Bundesobli- gationen mit einer Laufzeit von sieben Jahren zu verwenden.

3 Die Annuität (A) berechnet sich wie folgt: T WACC dp dp WACC I A ■■ ■ ■■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ 1 1 1 , wobei I für die Investitionen, dp für die Preisände- rungsrate und T für die
Nutzungsdauer steht. Ausgehend vom Status Quo wird die Annuität grösser, wenn die
Investitionen, der WACC oder die Preisänderungsrate zunehmen respektive die
Nutzungsdauer ab- nimmt. Umgekehrt führen sinkende Investitionen, Preisänderungsraten
und ein sinkender WACC sowie eine zunehmende Nutzungsdauer zu einer tieferen
Annuität und damit zu tieferen Kosten.
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Die Gesuchsgegnerin hält diesen Ausführungen entgegen, sie habe die Berechnungen
entsprechend den behördlichen Vorgaben vorgenommen. Des Weiteren weist sie darauf
hin, von Art. 54 FDV werde eine Orientierung am marktwirtschaftlichen Ideal verlangt und
ein direkter Vergleich mit den für die Gesuchsgegnerin massgeblichen Verhältnissen mit
Blick auf die geforderte Branchenüblichkeit des Kapitalkostensatzes sei nicht relevant. Eine
effiziente Markteintreterin könne nicht mit einem tieferen Kapitalkostensatz kalkulie- ren
als er nach den behördlichen Vorgaben ermittelt werde. Der Preisüberwacher unterstützt in
seinen Empfehlungen vom 30. August 2013 die Argu- mentation der Gesuchstellerin.
Namentlich bringt er vor, die Renditen von Industrieobliga- tionen seien deutlich tiefer als
der berechnete Fremdkapitalkostensatz (vgl. Ziff. 3.3.2.2). Die Gesuchstellerin unterstreicht
ihre Kritik am berechneten Fremdkapitalkostensatz in ihrer Schlussstellungnahme vom 21.
Oktober 2013 erneut. Nach ihrer Ansicht ist eine derart hohe Differenz zwischen den
modellierten und den effektiven Fremdkapitalkosten der Gesuchsgegnerin nicht akzeptabel.
Vorab gilt es festzuhalten, dass die Gesuchsgegnerin den Kapitalkostensatz grundsätzlich
entsprechend den behördlichen Vorgaben ermittelt hat. Diese berücksichtigen plausible
Rahmenbedingungen, welchen sich auch eine hypothetische, effiziente Markteintreterin
gegenübersehen würde. Die behördlichen Vorgaben setzen sich dabei aus zwei Katego- rien



von Daten zusammen. Einerseits bestimmte Inputdaten, die jährlich aktualisiert wer- den,
und andererseits feste Parameter, die gestützt auf Gutachten oder andere Herleitun- gen
festgelegt wurden. In die erste Kategorie gehören beispielsweise der risikolose Zins- satz,
die Marktrisikoprämie oder der Betafaktor. Zu den festen Parametern zählen das Verhältnis
zwischen Eigen- und Fremdkapitalanteil, der Bonitätszuschlag und die Kapital-
beschaffungskosten. Sie unterscheiden sich gegenüber der ersten Kategorie insbesonde- re
dadurch, dass sie nicht jährlich einer Plausibilitätskontrolle unterzogen oder aktualisiert
werden. Hinsichtlich der jährlich aktualisierten Inputdaten und deren
Berechnungsgrundlagen kann den Vorbringen der Gesuchstellerin nicht gefolgt werden. Es
erscheint aufgrund des lan- gen Investitionshorizontes eines Festnetzes weiterhin als
angemessen, die risikolose Ver- zinsung über Bundesobligationen mit einer Restlaufzeit
von zehn Jahren abzubilden. Die rechtlichen Vorgaben verlangen, dass sich die Berechnung
an einer effizienten Anbieterin orientiert. Es soll daher gerade nicht die Situation der
Gesuchsgegnerin wiedergegeben werden. Deshalb kann auch nicht von einer
systematischen Überschätzung des risikolo- sen Zinssatzes, der die Grundlage für die
Berechnung des Fremdkapitalkostensatzes bil- det, gesprochen werden. Der Schätzer für
diesen Parameter ist methodisch klar vorgege- ben und er widerspiegelt die Entwicklung
des risikolosen Zinssatzes in adäquater Weise und entsprechend den beobachteten
empirischen Daten. Hingegen stellt der in der Begründung der entsprechenden Empfehlung
des Preisüberwa- chers aufgeführte Vergleich die Höhe des verwendeten
Bonitätszuschlages in Frage. Die- ser feste Parameter wurde bis anhin gestützt auf ein
Gutachten von Prof. Dr. Klaus Spre-
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mann vom 15. Dezember 2002 zur Bestimmung des branchenüblichen Kapitalertrags
festgelegt. Der Bonitätszuschlag wurde bis anhin nie einer Plausibilitätskontrolle unterzo-
gen. Dies im Gegensatz zum Zuschlag für die Kapitalbeschaffungskosten, welcher ur-
sprünglich ebenfalls gestützt auf das zuvor genannte Gutachten bestimmt und in der Ver-
fügung der ComCom vom 9. Oktober 2008 gestützt auf Eingaben der Gesuchsgegnerin den
aktuellen Verhältnisse angepasst wurde. Die Empfehlung des Preisüberwachers macht nun
deutlich, dass die Höhe des Bonitätszuschlags ebenfalls zu überprüfen ist. Als
Ausgangspunkt für eine derartige Überprüfung bietet sich das von der Stromversor-
gungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV; SR 734.71) vorgesehene Vorgehen zur
Bestimmung des Bonitätszuschlags an. Darin wird der Bonitätszuschlag als Differenz zwi-
schen risikolosem Zinssatz und der Rendite von Anleihen von Unternehmen mit guter
Bonität (AA und A) definiert. Analysiert man die langfristige Differenz zwischen den Bun-
des- und Industrieanleihen, die bei vorliegender WACC-Berechnung heranzuziehen sind,
wird deutlich, dass der bisher angesetzte Bonitätszuschlag den aktuellen Verhältnissen nicht
gerecht wird. Statt bei einem Prozent müsste er bei rund 0,64 Prozent resp. 64 Ba-
sispunkten liegen. Dieser Wert wird auch an anderer Stelle bei der WACC-Berechnung
verwendet. So wird nämlich bei der Berechnung der Marktrisikoprämie die Differenz zwi-
schen Aktien- und Industrieanleihen um 64 Basispunkte korrigiert, weil die Marktrisiko-
prämie den Unterschied zwischen Aktienrenditen und den Renditen von risikolosen Anlei-
hen widerspiegelt und die Performance der Industrieanleihen entsprechend angepasst
werden muss, um den Trend der risikolosen Anleihen abzubilden. Die 64 Basispunkte
wurden bisher gestützt auf eine Publikation des Preisüberwachers aus dem Jahre 2006 in die
Berechnung integriert. Demgegenüber wurde der Bestimmung des Bonitätszuschlags in der



Vergangenheit zu wenig Beachtung geschenkt. Dies ist nun zu korrigieren. Die
Plausibilitätskontrolle mit den aktuellen Werten zeigt, dass diese 64 Basispunkte wei- terhin
einen soliden Schätzwert für die langfristige Differenz zwischen risikolosen Anleihen des
Bundes und Industrieanleihen darstellen. Die ComCom korrigiert den Bonitätszu- schlag
entsprechend und berechnet den Fremdkapitalkostensatz mit dem aktualisierten Wert von
64 Basispunkten. Demnach ergeben sich folgende Werte:

2012 2013 WACC 4.86% 4.46% Tabelle 1: Kapitalkostensätze für die Kostennachweise
2012 und 2013

E. 4.3
Anpassungen am Mengengerüst und an Allokationsschlüsseln

E. 4.3.1
Dimensionierung des Netzes Die Gesuchstellerin stellt in ihrem Gesuch vom 5. März 2012
die dimensionierte Gesamt- länge der Kupferdoppeladern und des Kanalisationsnetzes im
Verhältnis zur Anzahl Teil- nehmeranschlussleitungen anhand eines Vergleichs mit den
Vorjahren in Frage. Ihre Kri-
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tik dazu wiederholt sie in ihrer Eingabe vom 18. März 2013. Sie bringt vor, die im Jahr
2012 resp. 2013 resultierende Gesamtlänge der Kupferkabel sei im Vergleich zu 2010 resp.
2009 deutlich höher, obwohl in den jeweiligen Jahren ungefähr die gleiche Anzahl
Teilnehmeranschlussleitungen modelliert worden sei. Ausserdem nehme die Anzahl Teil-
nehmeranschlussleitungen im Jahr 2012 im Vergleich zum Jahr 2011 um rund 100‘000
Leitungen ab. Gleichzeitig bleibe die Anzahl der Hausanschlüsse nahezu auf dem Vorjah-
resniveau. Unter diesen Voraussetzungen sei es erstaunlich, dass die Kabellänge und die
Kanalisationslänge zunehmen. Es stelle sich deshalb die Frage nach einer fehlerhaften
Modellierung. Es sei anzunehmen, dass im Jahr 2011 ein effizienteres Anschlussnetz
modelliert worden sei als im Kostennachweis 2012. Die Gesuchstellerin vermutet, dass es
sich hierbei um algorithmische Probleme bzw. Fehler handeln könnte, welche zum Teil
durch die Verwendung von Zufallszahlen entstehen könnten. Die Gesuchsgegnerin betont
ihn ihrer Stellungnahme vom 16. April 2012, die Länge der Kupferdoppeladern sei primär
von der Lage der Kundenstandorte abhängig. Aufgrund der Abwanderung von Kunden
würden Kundenstandorte aufgehoben, welche oft in dicht be- siedelten Gebieten lägen und
deshalb eine relativ kurze Doppeladerlänge aufwiesen. An- dererseits würden aufgrund von
Neubauten neue Kundenstandorte erschlossen, welche ganz unterschiedliche
Doppeladerlängen verursachen. Ausserdem würden in der Realität – und somit auch im
Modell – oberirdische Anschlüsse durch unterirdische ersetzt. Die neu unterirdisch
erschlossenen Standorte lägen meist in dünn besiedelten Gebieten und würden deshalb
überdurchschnittliche Doppeladerlängen aufweisen. Infolge dieser Ver- änderungen könne
nicht auf eine lineare Abhängigkeit zwischen Teilnehmeranschlüssen und
Doppeladerlängen geschlossen werden. Die Gesuchsgegnerin weist in ihrem Schrei- ben
vom 14. September 2012 ausserdem darauf hin, dass die modellierte Trassenlänge um ca.
einen Drittel kürzer sei als die tatsächliche Trassenlänge. Dies würde verdeutli- chen, dass
das Modell ein effizientes Netz dimensioniere. Weiter entspreche die reale Kabellänge in
etwa derjenigen im Modell, was auf die geringere Anzahl Schächte und damit auch
geringere Anzahl Spleissungen im Modell zurückzuführen sei. Die Vermutung der
Gesuchstellerin, im Kostennachweis 2011 sei ein effizienteres Netz als im Jahr 2012 oder



2013 modelliert worden, trifft nicht zu. Das Anschlussnetz der Kos- tennachweise 2012 und
2013 wurde nach denselben Dimensionierungsregeln wie in den Vorjahren berechnet. Die
Dimensionierungsregeln wurden geprüft und als effizient befun- den. Für die Länge der
Kanalisation ist nicht allein die Anzahl Teilnehmeranschlussleitungen, sondern auch deren
geografische Verteilung entscheidend. Das Modell der Gesuchsgeg- nerin orientiert sich an
den IST-Standorten gemäss ihrem Inventar. Im Modell werden ef- fektive Kundenstandorte
auf dem kürzesten Weg zur Zentrale angeschlossen. Wie die Gesuchsgegnerin
nachvollziehbar ausführt, verändert sich die geografische Lage der Hausanschlüsse in
Bezug auf die Grösse des Anschlussnetzes ungünstig. Wenn nun die Anzahl
Hausanschlüsse im Vergleich zu einem früheren Kostennachweis in etwa gleich bleibt,
muss dies deshalb nicht bedeuten, dass die Anschlüsse geografisch am selben Ort liegen. So
führen beispielsweise die Abwanderung von Kunden zur Konkurrenz in dicht
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besiedelten Gebieten und eine zunehmende Zersiedelung in dünn besiedelten Gebieten zu
einer anderen, ungünstigeren Verteilung der Kundenstandorte. Ausserdem ist die
Argumentation der Gesuchsgegnerin, wonach in der Realität oberirdi- sche Anschlüsse
teilweise durch unterirdische ersetzt werden, weshalb sich das Mengen- gerüst laufend
verändert und die Vergleichbarkeit zu anderen Kostennachweisen einge- schränkt wird,
zutreffend. Es besteht darüber hinaus kein Anlass zur Vermutung, das Mo- dell arbeite
fehlerhaft und führe zu einer ineffizienten Dimensionierung. Dies widerspiegelt sich etwa
auch in der deutlich kleineren Trassenlänge des Kanalisationsnetzes im Modell im
Vergleich zum realen Netz. Schliesslich erscheinen auch die Aussagen der Gesuchs-
gegnerin zu den Mengenveränderungen plausibel. Die von der Gesuchstellerin in ihrem
Gesuch vom 5. März 2012 erwähnten Zufallszahlen spielen bei der Netzmodellierung eine
gewisse Rolle, da sie namentlich bei der Entfer- nung von Anschlüssen beim Übergang von
einem Kostennachweis auf den nächsten re- levant sind. Konkret werden – gewichtet nach
Dichteklassen – per Zufallsprinzip An- schlüsse entfernt. Aufgrund der unterschiedlichen
Gewichtung von dünn und dicht besie- delten Gebieten wird jedoch die Rolle des Zufalls
resp. der Einfluss auf das Resultat stark eingegrenzt. Die Gewichtungen, welche die
Gesuchsgegnerin bei der Entfernung von Anschlüssen vorgenommen hat, erscheinen
teilweise nicht nachvollziehbar. So werden etwa keine An- schlüsse in den am dünnsten
besiedelten Gebieten (Dichteklasse 1) entfernt, obwohl in der Realität auch in diesen
Gebieten Anschlüsse wegfallen. Weiter werden Anschlüsse in Dichtklasse 2 mit 1,
Anschlüsse in Dichteklasse 3 mit 2 und Anschlüsse in Dichteklasse 4 mit 3 gewichtet. Dies
führt dazu, dass dreimal so viele Anschlüsse aus Dichteklasse 4 wie aus Dichtklasse 2
entfernt werden. Die Gesuchsgegnerin hat im Rahmen der Beantwor- tung von
Instruktionsfragen in ihrer Eingabe vom 21. August 2012 angekündigt, die Ge- wichtung
bei künftigen Kostennachweisen anzupassen und die Gewichtung der Dichte- klasse 1
derjenigen der Dichteklasse 2 gleichzusetzen. Die von der Gesuchsgegnerin in diesem
Verfahren eingereichten aktuellen Zahlen zur Entwicklung der Anschlüsse legen jedoch
nicht eine Gewichtung 1, 1, 2, 3 (Dichteklasse 1, Dichteklasse 2, Dichteklasse 3,
Dichteklasse 4) nahe, sondern eher eine Gewichtung resp. Reihenfolge 1, 2, 4, 3. Denn für
die Entfernung der Anschlüsse im Rahmen der Er- stellung des Kostennachweises ist nicht
nur die prozentuale Veränderung in den jeweili- gen Dichteklassen, sondern auch die
absolute Grösse der jeweiligen Dichteklasse ent- scheidend. Multipliziert man die absolute
Anzahl Anschlüsse einer Dichteklasse mit ihrer Veränderung, so wird ersichtlich, dass am



meisten Anschlüsse in der Dichteklasse 3, am zweitmeisten Anschlüsse in der Dichteklasse
4, am drittmeisten in der Dichteklasse 2 und am wenigsten in der Dichteklasse 1 wegfallen.
Obwohl in der Dichteklasse 1 relativ wenig Anschlüsse wegfallen, ist diese Klasse beim
Entfernen von Anschlüssen gleichwohl zu berücksichtigen, da dort effektiv eine
signifikante Anzahl Teilnehmer wegfällt. Mindestens sollte diese Reihenfolge bei der
künftigen Gewichtung beim Entfernen von Anschlüssen berücksichtigt werden.
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Die exakteste Vorgehensweise wäre in der Tat die von der Gesuchstellerin in ihrem
Schreiben vom 18. März 2013 erwähnte Berücksichtigung individueller Wachstumsraten
pro Dichteklasse. Die realen Veränderungen könnten am besten abgebildet werden, wenn
die genaue Anzahl der zu entfernenden Teilnehmeranschlussleitungen proportional zu der
in der Vergangenheit gemessenen Veränderung in jeder Dichteklasse bestimmt würde.
Kommt eine vergleichbare Methode auch in künftigen Kostennachweisen zum Einsatz, so
wäre dies zu berücksichtigen. Eine aufwändige und das Verfahren verzögernde Neumo-
dellierung des vorliegenden Kostennachweises rechtfertigt sich jedoch aus prozessöko-
nomischen Gründen nicht. Dies auch vor dem Hintergrund, dass die Auswirkungen auf die
Preise vernachlässigbar wären. In ihrer Eingabe vom 18. März 2013 bezweifelt die
Gesuchstellerin im Weiteren die Zu- nahme der Schächte und Spleissungen im
Verbindungsnetz im Vergleich zum Vorjahr. Da jedoch auch für das Verbindungsnetz die
als effizient beurteilten Netzdimensionierungs- regeln nicht geändert wurden, besteht keine
Veranlassung, die Effizienz der Netzdimensi- onierung grundsätzlich in Frage zu stellen.
Gemäss den Dimensionierungsregeln für Li- nientechnik werden von der Gesuchsgegnerin
die Kosten jeder Strecke zweimal berech- net. Im ersten Fall werden die Kosten ohne
Schacht am Anfang der Strecke ermittelt (grössere Kanalisation), im zweiten Fall die
Kosten mit Schacht (kleinere Kanalisation) am Anfang der Strecke. Die jeweils günstigere
Variante wird anschliessend für die Berech- nung des Anlagewertes verwendet. Es besteht
weder Anlass zur Vermutung, dass das Modell fehlerhaft arbeitet noch erscheinen die
Aussagen der Gesuchsgegnerin zu den Mengenveränderungen als unzutreffend. Die
Gesuchstellerin kritisiert ausserdem in ihrer Eingabe vom 30. April 2013 die Gewich-
tungsfunktion, welche bei der Bestimmung des Anschlussnetzverlaufs in COSMOS ange-
wendet wird. Sie zeigt darin auf, dass die verwendete Heuristik nicht in jedem Fall zu mi-
nimalen Kosten führt. Bei der Bestimmung des Verlaufs der Stammkabel wird im
Kostenmodell mittels sog. Greedy-Heuristik jede primäre Übertragungsstelle (PUS) mit
zunehmender Entfernung zum Hauptverteiler (HV) am HV angeschlossen. Dabei ist die
von der Gesuchstellerin kritisierte Gewichtungsfunktion so aufgebaut, dass bereits gewählte
Kanalisationsab- schnitte (Core-Kabel oder andere Stammkabel) mit einem Zehntel der
Länge und andere Kanten mit der vollen Länge gewichtet werden. Analog zum Anschluss
der PUS an den HV werden auch die Übergabepunkte (UP) mit aufsteigender Entfernung
zu ihrem Ziel (PUS oder HV) angeschlossen, wobei die gleiche Heuristik angewendet wird.
Wie die Gesuchstellerin zu Recht betont, würde eine effiziente Anbieterin für die Routen-
wahl die kostengünstigste Variante wählen. Da diese bei einer Gewichtung von 0 erreicht
wird, ist die Methodik entsprechend anzupassen. Dies hat einen geringen Effekt auf den
monatlichen TAL-Preis (1.4 Rappen im Kostennachweis 2012 und 0.6 Rappen im Kos-
tennachweis 2013).
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Konkrete Anpassungen am Kostennachweis Es ist die von der Gesuchsgegnerin am 4. Juli
2013 eingereichte Version von COSMOS.exe zu verwenden. In diesem COSMOS ist
sodann unter Modellobjekte/Parameter ein neuer Parameter Gewichtung_Kanalisation zu
erfassen und für diesen der Defaultwert 0 einzusetzen.

E. 4.3.2
Ersatz von Freileitungen durch Erdleitungen Die Gesuchstellerin kritisiert in ihrem Gesuch
vom 5. März 2012 die Verschiebung von kostengünstigen Freileitungen hin zu teuren
unterirdischen Kabelkanalanlagen. Die Gesuchsgegnerin führt dazu in ihrer Stellungnahme
vom 16. April 2012 aus, die An- zahl der ober- und unterirdisch angeschlossenen
Kundenstandorte beruhe auf den tat- sächlichen Ist-Werten aus ihren Inventarsystemen.
Oberirdische Durchleitungsrechte würden infolge eines wachsenden Widerstandes gegen
Freileitungen durch die Grundei- gentümer zunehmend nicht mehr erneuert. Eine effiziente
Markteintreterin wäre mit der- selben Situation konfrontiert und könnte nicht mehr
Freileitungen erstellen als die Ge- suchsgegnerin heute in Betrieb hat. In ihrer Eingabe vom
21. Oktober 2013 fordert die Gesuchstellerin eine Überprüfung der Ursachen, weshalb
Freileitungen durch Kanalisationen ersetzt würden. Sie erklärt, falls der Ersatz durch den
Ausbau des Glasfasernetzes getrieben werde, würde es sich um nicht relevante Kosten für
das Kupfernetz handeln. Die Freileitungen nehmen im Kostennachweis 2012 im Vergleich
zum Vorjahr um rund 4% ab. Freileitungen und unterirdische Leitungen werden von der
Gesuchsgegnerin wie auch in den bisherigen Kostennachweisen anhand von IST-Daten
dimensioniert. Die Ge- suchsgegnerin begründet die Veränderungen mit wachsendem
Widerstand gegen Freilei- tungen. Die Ursache liegt nach ihren Angaben damit nicht im
Ausbau der Glasfasernetze. Diese Aussage ist insofern nachvollziehbar, als Glasfasernetze
zurzeit schwerpunktmäs- sig in Städten gebaut werden, wo kaum Freileitungen in Betrieb
sind. Zudem könnten auch Glasfaserkabel mittels Freileitungen verlegt werden. Somit ist
nicht a priori klar, dass eine Freileitung wegfällt, wenn die Strecke mit Glasfaserkabeln
ausgebaut wird. Es kann zudem in der Tat davon ausgegangen werden, dass eine effiziente
Markteintreterin mit denselben Bedingungen beim Netzaufbau konfrontiert wäre, die auch
das heutige Netz der Gesuchsgegnerin prägen. Verschiebungen von Freileitungen zu
Kabelkanalisationen im Mengengerüst des Kostennachweises sind deshalb hinzunehmen.
Folglich kann sich die Berücksichtigung von ober- resp. unterirdisch erschlossenen
Kundenstandorten wie bis anhin an den Ist-Werten der Gesuchsgegnerin orientieren. In
demselben Zusammenhang fordert die Gesuchstellerin in ihrer Eingabe vom 31. Juli 2012,
die geltend gemachten Investitionen für einen Hausanschluss dürften nicht den Grenzertrag
der Grundversorgung von 20‘000 CHF (Art. 2 Verordnung des UVEK über
Fernmeldedienste ausserhalb des Siedlungsgebietes) überschreiten, da die Mehrkosten in
diesem Fall vom Eigentümer übernommen werden müssen. Auch eine neu in den
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Markt eintretende, effiziente Anbieterin habe sich an diesem Grenzbetrag zu orientieren. Im
Schreiben vom 18. März 2013 argumentiert die Gesuchstellerin weiter, die Modellbe-
trachtung würde nicht ausschliessen, dass die effiziente hypothetische Markteintreterin auch
Grundversorgungskonzessionärin sei. Kostenorientierung bedeute, dass nur die mit der
Dienstleistung in einem kausalen Zusammenhang stehenden (relevanten) Kosten
berücksichtigt werden dürfen. Kosten, die nicht anfallen, würden nicht relevante Kosten für
die Erbringung der Dienstleistung darstellen. In ihrem Schreiben vom 21. Oktober 2013
wiederholt die Gesuchstellerin die Kritik des Preisüberwachers (vgl. Ziffer 3.3.1), dass nur



eine Anbieterin mit Grundversorgungskonzession auch unrentable Anschlüsse erschliessen
würde. Ausserdem erachtet die Gesuchstellerin in demselben Schreiben die Haltung der
Instruktionsbehörde, die Grundversorgungsbedingungen seien für die hypo- thetische
Anbieterin nicht relevant, im Widerspruch zur Haltung der ComCom im Bereich
Parzellenerschliessung. Die Gesuchsgegnerin bringt in ihrer Eingabe vom 14. September
2012 vor, der Grenzbe- trag von 20‘000 CHF beziehe sich nicht auf den Hausanschluss,
sondern auf die individu- elle Teilnehmeranschlussleitung. Der entsprechende Art. 2 der
Verordnung des UVEK über Fernmeldedienste ausserhalb des Siedlungsgebietes vom 15.
Dezember 1997 (SR 784.101.12) sei jedoch für die Bestimmung der Netzkosten nicht
relevant, weil Vorgaben für die Grundversorgungskonzessionärin für die Bestimmung von
kostenorientierten Vor- leistungspreisen nicht zu beachten seien. Zudem, gehe es beim
Ersatz von Freileitungen durch unterirdische Leitungen nicht um die Erschliessung von
nicht erschlossenen Orten ausserhalb des Siedlungsgebietes. Die ComCom erachtet aus den
unter Ziff. 3.3.2.4 genannten Gründen den für die Grund- versorgungskonzessionärin
geltenden Grenzbetrag pro Teilnehmeranschlussleitung bei der Erschliessung von Orten
ausserhalb des Siedlungsgebietes nicht als relevante Rah- menbedingung für die
hypothetische effiziente Markteintreterin resp. für die Bestimmung von kostenorientierten
Preisen. Daraus ergibt sich auch kein Widerspruch zur Haltung der ComCom im Bereich
Parzellenerschliessung. Die Kosten für die Parzellenerschliessung werden von den
Grundeigentümern übernommen und es besteht kein Zusammenhang zur Grundversorgung.
Eine hypothetische, effiziente Anbieterin könnte diese Kosten ebenfalls, unabhängig von
einer Grundversorgungskonzession, auf die Grundeigentümer abwälzen.

E. 4.3.3
Prognose Anschlussleitungen Die Gesuchstellerin weist in ihrem Gesuch vom 5. März 2012
darauf hin, dass bei der Erstellung der Prognose für die Teilnehmeranschlüsse die
Nachfragewerte zur Jahresmit- te und nicht die maximale Nachfrage berücksichtigt werde,
wie dies in der Verfügung der ComCom vom 13. Dezember 2010 zu den Kostennachweisen
2009 und 2010 verfügt worden sei. Weiter beurteilt die Gesuchstellerin die von der
Gesuchsgegnerin als Sonder- effekt berücksichtigte negative Anpassung von 30‘000
Anschlüssen als nicht gerechtfer- tigt. Die Gesuchstellerin stellt sich auf den Standpunkt,
dass die Substitution durch Kabel- netzanschlüsse (CATV) bereits im rechnerisch
hergeleiteten Trend erfasst sei.
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Die Gesuchsgegnerin betont in ihrer Stellungnahme vom 16. April 2012, sie habe die
Prognosewerte analog dem Vorjahr ermittelt. Dabei sei ein gegenüber der Verfügung vom
13. Dezember 2010 modifiziertes Vorgehen gewählt worden, das detaillierte Anpassun- gen
des absehbaren Trends ermögliche und nachweislich genauere Werte liefere. Aus- serdem
würde der Trend zur CATV-Substitution nicht doppelt berücksichtigt. Die mit der
Trendbestimmung ermittelten Werte würden lediglich als Ausgangspunkt dienen, da nicht
automatisch davon ausgegangen werden könne, dass sich die zukünftige Veränderung
entsprechend dem Trend einstellen werde. Die Veränderung des Trends in Bezug auf die
CATV-Substitution könne aufgrund der Methode der Trendermittlung nicht ausreichend
abgebildet werden, weshalb eine zusätzliche Anpassung erforderlich und gerechtfertigt sei.
Tatsächlich bezieht die Gesuchsgegnerin ihre Prognose auf den Jahresmittelwert und nicht
auf die maximale Nachfrage, wie dies die von der ComCom verwendete Methodik in den
Kostennachweisen 2009 und 2010 tat. Damals entwickelte die ComCom eine eigene



Prognosemethode, da die Gesuchsgegnerin keine transparente und nachvollziehbare
Herleitung lieferte. Bestandteil dieser Methode war die Berücksichtigung der Maximalwer-
te innerhalb eines Jahres. Das nun in den vorliegend zu beurteilenden Kostennachweisen
gewählte Vorgehen der Gesuchsgegnerin entspricht dem Vorgehen im Rahmen des Kos-
tennachweises 2011, welches die ComCom in ihrer Verfügung vom 7. Dezember 2011
insgesamt für tauglich befunden hat. Für den Kostennachweis 2011 lieferte die Gesuchs-
gegnerin auf Aufforderung des BAKOM nämlich erstmals eine konkrete und detaillierte
Herleitung für die Prognose der Anzahl Teilnehmeranschlussleitungen. Sie übernahm dabei
massgebliche Elemente der von der ComCom in deren Verfügung vom 13. Dezem- ber
2010 beschriebenen Methodik und ergänzte diese mit eigenen, zusätzlichen Informa-
tionen. Dabei berücksichtigte sie auch begründete Anpassungen am rechnerisch, aus Zahlen
der Vergangenheit hergeleiteten Trend. Die von der ComCom verfügte Prognosemethode
und diejenige der Gesuchsgegnerin stehen nicht im Widerspruch zueinander, sondern sind
komplementär. Bestandteil der von der Gesuchsgegnerin im Rahmen des Kostennachweises
2011 entwickelten Methodik waren Mittelwerte innerhalb eines Jahres und eine
Berücksichtigung von bergründeten Sondereffekten. Die ComCom erachtet das von der
Gesuchsgegnerin gewählte Vorgehen nach wie vor als sachlich vertretbar. Die
Gesuchsgegnerin hat die Abnahme der Menge an Teilnehmeranschlüssen anhand ihrer
jährlichen internen Top-Down-Planung ermittelt. Dadurch errechnete sie den Son- dereffekt
von minus 30‘000 Anschlüssen aufgrund der CATV-Substitution. Dieses Vorge- hen ist im
Prinzip nicht zu beanstanden, es wäre aber wünschenswert, wenn die Ge- suchsgegnerin die
absolute Höhe solcher Trendanpassungen gestützt auf Sondereffekte transparent und
plausibel herleiten würde. Bei der vorliegenden Beurteilung fällt dieser Mangel allerdings
nicht stark ins Gewicht, weil die aktuellen Zahlen des Branchenverban- des Swisscable zur
Entwicklung der Kabelanschlüsse durchaus eine Trendanpassung in dieser Grössenordnung
nahelegen. So ist bei der Entwicklung der Nachfrage nach Inter- net und Sprachtelefonie via
Kabelanschlüsse im Vergleich mit den Wachstumsraten der
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Jahre 2006 bis 2010 eine Zunahme der Wachstumsraten im Jahr 2011 zu beobachten. Im
Lichte dieser Zahlen erscheint die Trendanpassung in ihrer Höhe gerechtfertigt, obwohl sie
von der Gesuchsgegnerin nicht transparent und plausibel hergeleitet wurde. Im Weiteren
kann festgehalten werden, dass das gewählte Vorgehen der Gesuchsgegne- rin nicht zu
einer systematischen Unterschätzung der Teilnehmeranschlussleitungen führt. Dies zeigt
sich insbesondere daran, dass die Gesuchsgegnerin im Kostennachweis 2013 eine
Trendanpassung von plus 60‘000 Anschlüssen vornimmt, da sie nun davon ausgeht, dass
CATV-Anbieter weniger Marktanteile gewinnen werden. Schliesslich enthält die gewählte
Methode auch bezüglich der Anzahl zugrunde gelegter Teilnehmeranschlussleitungen keine
Inkonsistenzen. Auch wenn die Gesuchstellerin in ihrer Eingabe vom 18. März 2013
diesbezüglich auf eine Diskrepanz zwischen dem Kenngrössenbericht und dem
Geschäftsbericht der Gesuchsgegnerin hinweist. Die Teil- nehmerzahlen des Modells
beruhen auf einer Prognose für das Jahr 2013, welche von der Gesuchsgegnerin ca. Mitte
2012 vorgenommen wurde. Die Zahlen aus dem Ge- schäftsbericht beziehen sich jedoch
auf die Menge am Ende des Jahres 2012. Die Men- gen im Kostennachweis müssen deshalb
nicht zwingend den Mengen im Geschäftsbe- richt entsprechen.

E. 4.3.4



Trendberechnung Festnetz (Verkehrsminuten) In ihrer Eingabe vom 18. März 2013 weist
die Gesuchstellerin darauf hin, dass sich die Werte für „Verkehr National“ im
Kenngrössenbericht von denjenigen im Geschäftsbericht (Beilage „Facts and Figures“)
unterscheiden. Diesbezüglich entgegnet die Gesuchsgegnerin im Rahmen der Beantwortung
von Instruk- tionsfragen 7. Juni 2013, die im Kostennachweis aufgeführte Verkehrsart
„Verkehr Natio- nal” sei nur bis zum Jahr 2011 und nur annäherungsweise mit dem in der
Beilage „Facts & Figures” aufgeführten Volumen „Wireline retail traffic minutes_Local
and DLD” ver- gleichbar. Ab dem Jahr 2012 werde im Geschäftsbericht („Facts &
Figures”) nur noch eine stark aggregierte Form der beiden Verkehrsarten „National” und
„International” dargestellt und nach den Segmenten „ResidentiaI”, „Small & Medium
Enterprises”, „Corporate Busi- ness” und „Wholesale” gegliedert. Demgegenüber werde im
Kenngrössenbericht nicht unterschieden, ob eine Gesprächsminute von einem Retail- oder
Wholesale-Kunden er- zeugt und wie diese schliesslich verrechnet werde. Die Darstellung
sei aus der Sicht der technischen Verkehrsarten aufbereitet. Diese unterschiedlichen
Betrachtungsweisen führ- ten zu den konstatierten unterschiedlichen Volumina. Nach
Aufforderungen der Instruktionsbehörde lieferte die Gesuchsgegnerin am 28. Juni 2013
eine Überleitung der Darstellung im Kenngrössenbericht zu derjenigen in „Facts & Figures“
für das Jahr 2011 und gab zusätzliche Erklärungen ab. Im Anhang zum Ge- schäftsbericht
"Facts & Figures“ seien im Gegensatz zum Kenngrössenbericht nur die über das Festnetz
abgewickelten Minuten abgebildet, die aus Sicht der im Festnetz ange- siedelten
Geschäftsfelder Umsatz generieren. So fehlten in „Facts & Figures“ sämtliche vom
Mobilnetz von Swisscom auf dem Festnetz terminierten Minuten (diese sind im Be- reich
Wireless enthalten) sowie die kostenfreien Minuten sämtlicher Gratisnummern und
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sämtliche Minuten auf Mehrwertdienste (0900) und Kurznummern (Notrufe, Auskunft
usw.). Die Erklärungen der Gesuchsgegnerin erscheinen nachvollziehbar und es besteht
inso- fern kein Anlass in diesem Bereich Anpassungen vorzunehmen.

E. 4.3.5
Prognose CPS-Aktivierungen Die Gesuchstellerin geht in ihrem Gesuch vom 5. März 2012
davon aus, das Volumen der CPS-Aktivierungen im Jahr 2012 werde unverändert wie im
Vorjahr bei ca. 100‘000 Akti- vierungen liegen. Die von der Gesuchsgegnerin
prognostizierte Nachfrage beträgt dem- gegenüber 90‘000 Aktivierungen. Den Berichten
der Gesuchsgegnerin zum Fortschritt der Entbündelung und Interkonnektion der Jahre 2008
bis 2010 kann entnommen werden, dass die Anzahl Aktivierungen von Jahr zu Jahr
abnimmt. Die statistischen Werte für das Jahr 2008 lagen bei 153‘790 Aktivierungen, für
das Jahr 2009 bei 122‘845 und für das Jahr 2010 bei 111‘375. Die Werte per Ende 2011
waren der Gesuchsgegnerin zum Zeit- punkt der Preisberechnung 2012 nicht bekannt.
Betrachtet man die Entwicklung der Nachfrage in der ersten Hälfte 2011, kommt man auf
eine Anzahl von 50'954 CPS- Aktivierungen. In der Annahme, dass die Nachfrage in der
zweiten Jahreshälfte ungefähr in diesem Bereich liegen könnte, kann die Jahresmenge für
2011 auf ca. 102‘000 CPS- Aktivierungen geschätzt werden. Dies entspricht etwa dem
Wert, den die Gesuchsgegne- rin im Kostennachweis 2011 modelliert hat und den die
Gesuchstellerin auch für das Jahr 2012 als massgebend erachtet. Die zuvor erwähnten
Zahlen sprechen jedoch dafür, dass sich der sinkende Trend der Nachfrage auch im Jahr
2012 fortsetzen wird. Die von der Gesuchsgegnerin berücksichtigte Menge von 90‘000
Aktivierungen erscheint deshalb plausibel und ist nicht zu beanstanden.



E. 4.3.6
Leerrohre für die Mitbenutzung von Kabelkanalisationen

E. 4.3.6.1
Rohrtypen Die Gesuchstellerin kritisiert in ihrem Gesuch vom 5. März 2013, dass die
Gesuchsgegne- rin bei der Modellierung von Leerrohren für die Mitbenutzung von
Kabelkanalisationen nicht nur Rohre der Grösse 55 mm verwendet, wie dies von der
ComCom für das Jahr 2011 verfügt wurde. Die Gesuchsgegnerin entgegnet dem in ihrer
Stellungnahme vom 16. April 2012, sie sei auch verpflichtet, Kapazität in 100-mm-Rohren
abzugeben. Daher sei es korrekt, diese anteilsmässig auch bei der Preisfindung zu
berücksichtigen. Ausserdem hätte die Kritik der Gesuchstellerin keine praktische Relevanz,
weil der Effekt auf den Preis marginal sei. Die ComCom hat in ihrem Vorgehen anlässlich
des Kostenweises 2011 tatsächlich nur Rohre der Grösse 55 mm (K55-Rohr) verwendet, um
die zusätzlichen Kosten für Leerroh- re zu berechnen. Das Vorgehen der Gesuchsgegnerin
für Leerrohre auch Rohre der Grösse 100 mm (K100-Rohr) zu berücksichtigen, erscheint
jedoch gerechtfertigt. Die Ge- suchsgegnerin kann sich auf die Anteile der beiden
Rohrtypen im modellierten Gesamt- netz berufen. Es kann davon ausgegangen werden, dass
in einem Kanalisationssystem, welches aus den beiden Rohrtypen besteht, Kapazitäten
sowohl in den kleineren als auch
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in den grösseren Rohren gemietet werden. Ausserdem ist der Kostenunterschied zwi- schen
einem zusätzlichen K55-Rohr und einem zusätzlichen K100-Rohr in einer Kanalisa- tion
moderat und die K100-Rohre machen nur rund 3% der gesamten Rohrmeter aus.
Entsprechend werden auch nur 3% der Leerrohre als K100-Rohre berücksichtigt.

E. 4.3.6.2
Nachfrage Die Gesuchsgegnerin veranschlagt im Weiteren im Kostennachweis 2012 für die
Leerroh- re zur Vermietung eine Nachfrage von 332 km, ohne diese Höhe nachvollziehbar
herzulei- ten. Nach Aufforderung der Instruktionsbehörde führt sie dazu aus, diese Zahl sei
auf- grund des damaligen IST-Mengenbestands und der Markterwartung abgeschätzt
worden. Im Kostennachweis 2013 macht sie eine Nachfrage von rund 459 km geltend. Mit
ihren Ausführungen hat die Gesuchsgegnerin die Nachfrage nach Kabelkanalisationen nicht
vollständig sauber und nachvollziehbar ermittelt. Grundsätzlich ist zu bemerken, dass eine
Abstützung auf Zahlen und Trends der Vergangenheit einer reinen Einschät- zung
vorzuziehen ist. Die Gesuchsgegnerin schreibt im Rahmen der Beantwortung der
Instruktionsfragen vom 21. August 2012, die geschätzte Nachfrage nach Leerrohren für den
Kostennachweis 2012 wäre bei einer Trendberechnung unter Berücksichtigung der
Entwicklung von 2008 bis 2011 bei 442 km gelegen. Im gleichen Schreiben gibt sie an, die
Nachfrage nach Leerrohren habe Ende Juni 2012 bei 438 km gelegen. Die mit der
Trendberechnung geschätzte Nachfrage bildet folglich die reale Entwicklung gut ab. Der
anhand von vergangenen Entwicklungen hergeleitete Wert ist deshalb auch als massgeb-
lich anzusehen. Für den Kostennachweis 2013 hat die ComCom aufgrund der Zahlen aus
dem Bericht der Entbündelung von Mitte 2008 bis Mitte 2012 eine durchschnittliche jährli-
che Zunahme der Nachfrage nach Kabelkanalisationen von rund einem Drittel berechnet.
Die Berechnung des Trendwertes für den Kostennachweis 2013 ergibt mit diesen Werten
eine Nachfrage von 584 km. Die Gesuchstellerin macht in ihrer Schlussstellungnahme vom
21. Oktober 2013 geltend, der monatliche Zuwachs sei seit Januar 2012 sprunghaft



angestiegen, was Mitte 2012 bereits feststellbar gewesen sei. Folglich müsse diese
Änderung im Trend berücksichtigt werden, weshalb mit einer Nachfrage von 724 km
anstatt mit einer Nachfrage von 584 km zu rechnen sei. Falls in einer Zeitreihe ein klarer
Trendbruch wie im Jahr 2012 stattfinde, so sei die Nachfrage ausschliesslich anhand der
neuen Trendwerte zu schätzen. Tatsächlich hat der monatliche Zuwachs an nachgefragten
Kabelkanalisationen seit 2012 zugenommen. Allerdings liegen nicht genügend Daten vor,
um eindeutig von einer verän- derten Dynamik und einem Trendbruch sprechen zu können.
Die bisherige Methode, auf die durchschnittliche Entwicklung seit 2008 abzustellen, hat bis
anhin korrekte Ergebnisse geliefert und es kann weder von einer systematischen Unter-
noch Überschätzung die Rede sein. Die Zunahme der Wachstumsrate im Jahr 2012 fliesst
gemäss dieser Metho- dik für die Bestimmung der Prognose für den Kostennachweis 2013
ein und bestimmt den Wert mit. Nur auf die relativ wenigen neuen Zahlen abzustellen und
die Entwicklung von 2008 bis 2011 zu ignorieren, würde demgegenüber zu kurz greifen. Es
ist möglich, dass die Zunahme seit Januar 2012 auch nur zufällig zu Stande gekommen ist
und nicht von Dauer sein wird. Um einen eindeutigen Trendbruch verlässlich zu
bestimmen, werden
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Daten über eine längere Zeit benötigt. Sollte in künftigen Kostennachweisen weiterhin eine
erhöhte Dynamik in der Entwicklung der KKF-Nachfrage feststellbar sein, wird die- sem
Umstand Rechnung zu tragen sein.

E. 4.3.6.3
Zusätzliche Schächte Für die Berücksichtigung von zusätzlichen Leerrohren für die
Mitbenutzung von Kabelka- nalisationen modelliert die Gesuchsgegnerin im
Kostennachweis 2012 erstmals auch zu- sätzliche Schächte. Da im Kostennachweis 2012
als Resultat der Bottom-up-Modellierung im Gesamtnetz im Durchschnitt ein Schacht pro
1‘883 Rohrmeter gesetzt wird, berück- sichtigt sie auch pro 1‘883 Meter Leerrohre einen
zusätzlichen Schacht. Im Kostennach- weis 2013 beträgt die durchschnittliche Rohrlänge
pro Schacht 1916 Meter. Die Gesuchstellerin vertritt in ihrem Gesuch vom 5. März 2012
die Auffassung, der Ge- suchsgegnerin unterlaufe ein Fehler, wenn sie bei der
Dimensionierung für Leerrohre zu- sätzliche Schächte vorsehe. Dies wäre nur dann korrekt,
wenn alle bestehenden Schäch- te vollständig mit 18 Rohren belegt wären, was jedoch nicht
der Fall sein könne. Für die Ermittlung der zusätzlich erforderlichen Schächte für Leerrohre
müsse der aktuelle Bele- gungsgrad berücksichtigt werden. Es sei der Anteil der Schächte
zu bestimmen, die be- reits mit 17 oder 18 Rohren belegt sind und nur für diesen Anteil
dürften zusätzliche Schächte dimensioniert werden. In ihrer Eingabe vom 18. März 2013
präzisiert die Ge- suchstellerin, dass gemäss Art. 11 FMG der Zugang nur gewährt werden
müsse, wenn die Kanalisation über ausreichende Kapazität verfüge. Damit könne die
marktbeherr- schende Anbieterin nicht zu einem Ausbau der Kapazität der Kanalisation
gezwungen werden, weshalb bei der Modellierung keine zusätzlichen Schächte modelliert
werden dürften. Im Schreiben vom 21. Oktober 2013 argumentiert die Gesuchstellerin
zudem, dass bei einer derartigen Berücksichtigung der Schächte für Leerrohre mögliche
Ver- bundvorteile zwischen dem Produkt KKF und den bereits modellierten Schächten
unbe- rücksichtigt bleiben würden. Es sei deshalb nicht sachgerecht, wenn für jedes
Leerrohr ein neuer Schacht berücksichtigt werde. Das Produkt KKF werde derart
vollständig in ei- genen Schächten realisiert. Das Modell der Gesuchsgegnerin verfüge
bereits über genü- gend Schachtkapazität, um auch das Produkt KKF darin aufzunehmen.



Die Gesuchsgegnerin entgegnet im Schreiben vom 16. April 2012, es werde entspre- chend
den Dimensionierungsregeln ein optimales Kabelkanalisationsnetz mit maximal 18 Rohren
pro Kabelkanalisation erstellt. Sie geht davon aus, dass eine Nachfrage nach Leerrohren
eher in Ballungszentren als in dünn besiedelten Gebieten bestehe. Die Schächte in
Ballungszentren seien voll ausgelastet, weshalb der verwendete Ansatz durchaus vertretbar
sei. Im Übrigen habe die Kritik der Gesuchstellerin keine praktische Relevanz, da der
Einfluss auf den Meterpreis vernachlässigbar sei. Die von der Gesuchsgegnerin anwendete
Methode entspricht nicht exakt der von der ComCom in ihrer Teilverfügung vom 1.
Dezember 2009 bezüglich dem Zugang zu den Kabelkanalisationen beschriebenen
Methodik. Es erscheint aber plausibel, dass die Be- rücksichtigung von zusätzlichen
Leerrohren für das Produkt KKF auch zusätzliche Schächte im Netzmodell verursacht. Die
Gesuchsgegnerin berechnet die Anzahl der zu- sätzlichen Schächte infolge von Leerrohren,
in dem sie das optimierte, bottom-up model-
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lierte Netz als Massstab nimmt. Namentlich berechnet sie das durchschnittliche Verhältnis
von Kabelkanalisationslänge und Anzahl Schächte des gesamten modellierten Netzes und
wendet dieses Verhältnis auch auf die Leerrohre für KKF an. Der Argumentation der
Gesuchstellerin in diesem Bereich kann nicht gefolgt werden. Schächte werden im Modell
unter Optimierungsaspekten gebaut und nicht nur dann, wenn mehr als 18 Rohre in einen
Schacht gelangen. Ausserdem müssten bei einer kon- sequenten Umsetzung der Forderung
der Gesuchstellerin auch neue Kanalisationsab- schnitte für zusätzliche Rohre gebaut
werden. Im Modell werden nämlich für die zusätzli- chen Leerrohre nur die marginalen
Kosten für ein zusätzliches Rohr in einer bestehenden Kanalisation berücksichtigt. Die
Gesuchstellerin geht diesbezüglich von einem falschen Verständnis aus, wenn sie
behauptet, für jedes Leerrohr werde ein neuer Schacht be- rücksichtigt und das Produkt
KKF werde vollständig in eigenen Schächten realisiert. Das Produkt KKF wird jedoch nicht
isoliert berücksichtigt. Wenn pro 1‘883 Meter Leerrohre ein Schacht modelliert wird,
bedeutet dies weder, dass pro Leerrohrstrecke ein Schacht be- rücksichtigt wird, noch dass
KKF in eigenen Schächten modelliert wird. Denn eine Leer- rohrstrecke beträgt im
Durchschnitt rund 400 Meter und nicht 1‘883 Meter. Im Modell wer- den also nicht
Schächte im Abstand von 1‘883 Meter mit einem Rohr verbunden. Vielmehr nimmt jeder
Schacht mehrere Rohre auf und im Durchschnitt, also Rohrmeter geteilt durch Anzahl
Schächte, ergibt sich ein Wert von 1‘883 Metern. Durch die Anwendung dieses
Durchschnittswerts auf die Leerrohre für Kabelkanalisationen wird sichergestellt, dass die
Leerrohre gleich behandelt werden wie alle anderen Rohre im Modell. Die so berechnete
zusätzliche Anzahl an Schächten für Leerrohre würde sich somit auch erge- ben, wenn die
Leerrohre bereits von Anfang an in der Modellierung mit den restlichen Rohren zusammen
modelliert und nicht in einer separaten Rechnung hergeleitet würden. Somit werden bei den
zusätzlichen Schächten für Leerrohre eben gerade auch dieselben Verbundvorteile wie im
gesamten Netz berücksichtigt. Weiter gilt es zu betonen, dass die Nachfrage nach
Kabelkanalisationen verteilt über das gesamte Netz der Gesuchsgegne- rin anfällt und von
ihr nicht beeinflusst werden kann, weshalb nicht einfach die Schächte mit freien
Kapazitäten mit Leerrohren für das Produkt KKF gefüllt werden können. Meis- tens wird
im Modell überdies nicht ein neuer Schacht modelliert, weil in einem Schacht die maximale
Kapazität erreicht wurde, sondern weil Kabel gespleisst werden müssen oder weil es
günstiger kommt, eine Strecke mit einem Schacht anstatt ohne einen solchen zu realisieren.



Gestützt auf diese Ausführungen erscheint es sachgerecht, den Netzausbau in Kenntnis der
Nachfrage nach Leerrohren bottom-up zu modellieren und Leerrohre somit im Modell
gleich zu behandeln wie andere Rohre. Die durch die zusätzlichen Leerrohre nach der
Korrektur der ComCom an der Nachfrage nach Leerrohren (Ziff. 4.3.6.2) verursachten
zusätzlichen Schächte betragen für den Kos- tennachweis 2012 235 Stück und für den
Kostennachweis 2013 305 Stück. Die Erhöhung der Menge an Leerrohren hat insgesamt
einen leicht kostensenkenden Ein- fluss auf einen Meter Kabelkanalisation.
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Konkrete Anpassungen am Kostennachweis In COSMOS sind unter Parameterwert die
Werte Menge_KK_Leerrohr und Menge_KK_Schacht entsprechend zu korrigieren. Für
Menge_KK_Leerrohr ist für das Jahr 2012 der Wert 442‘000 und für das Jahr 2013 der
Wert 584‘000 einzusetzen. Für Menge_KK_Schacht ist für das Jahr 2012 der Wert 235 und
für das Jahr 2013 der Wert 305 einzusetzen.

E. 4.3.7
Netzstrukturanpassungen Bei der Berechnung der Preise 2013 hat die Gesuchsgegnerin eine
Netzstrukturanpas- sung vorgenommen. Diese besteht darin, dass die Konzentration des
Verkehrs der Client- Knotenzentrale (CKZ) und der an dieser angeschlossenen
Vermittlungseinheiten (Kon- zentrationszentrale [KTZ] und abgesetzte Vermittlungseinheit
[AVE]) nicht mehr auf der Host-Knotenzentrale (HKZ) erfolgt, sondern neu bereits auf der
CKZ. Auf die Steuerzent- rale HKZ wird nur noch der Signalisierungsverkehr geführt. Dies
führt zur Reduktion des Verkehrs und folglich zu einem geringeren investitionsrelevanten
Bedarf an Leitungsaus- rüstungen auf der Strecke HKZ-CKZ. In ihrer Eingabe vom 18.
März 2013 führt die Gesuchstellerin aus, diese Anpassung, wel- che zu einer
Kostensenkung von ca. 30% führe, müsste die Gesuchsgegnerin auch be- reits im
Kostennachweis 2012 vornehmen. Die Gesuchsgegnerin erklärt dazu in ihrer Eingabe vom
7. Juni 2013, sie habe über die Möglichkeit, den lokalen Verkehr der abgesetzten
Vermittlungseinheiten in der CKZ zu belassen respektive nicht mehr auf die HKZ zu
führen, von den Systemlieferanten im Rahmen der Informationsbeschaffung für die
Preis-Berechnungen 2013 erfahren. Bei der Berechnung der Preise 2012 sei es ihr deshalb
nicht möglich gewesen, die Netzstruktur- anpassung zu berücksichtigen. Für die neue
Netzstruktur müssten nachträglich die zutref- fenden Preise angefragt werden, was die
Gesuchsgegnerin als kostspielig deklariert. Die Gesuchstellerin vertritt in ihrer Eingabe
vom 25. Juni 2013 diesbezüglich die Auffas- sung, weder allfällige Kosten noch die
Abhängigkeit der Preisliste von der Netzstruktur würden ein Hindernis darstellen, um die
Netzstrukturanpassung rückwirkend vorzuneh- men. Kostspielig könne dies nicht sein, weil
es sich offenbar um ein Versäumnis des Lie- feranten handle und die Abhängigkeit der
Preisliste von der Netzstruktur könne nicht rele- vant sei, weil die Herleitung einer neuen
Preisliste einen vernachlässigbaren Einfluss auf die Herleitung der kostenorientierten Preise
besitze. In ihrer Schlussstellungnahme vom 21. Oktober 2013 führt die Gesuchstellerin
zudem aus, dass es absolut system- und praxiswidrig sei, wenn erkanntes Effizienzpotenzial
von den Behörden nicht umgesetzt werde, weil es der Gesuchsgegnerin im Zeitpunkt der
Er- stellung des Kostennachweises nicht bekannt war. Mit dieser Begründung wäre wohl
ein Grossteil der in der Vergangenheit vorgenommenen Anpassungen ausgeschlossen ge-
wesen. Die bestehende Praxis, wonach neu gewonnene Erkenntnisse aus jüngeren Kos-
tennachweisen auf frühere, noch pendente Jahre Anwendung fänden, wirke dem entge- gen.
Zudem wolle die Instruktionsbehörde womöglich auch deshalb auf eine Netzstruktur-



anpassung für das Jahr 2012 verzichten, weil die Gesuchsgegnerin angebe, dass die da- für
notwendige Informationsbeschaffung „kostspielig“ sei. Dabei werde in keiner Weise
dargetan, inwiefern der Aufwand allenfalls unverhältnismässig wäre.
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Der Argumentation der Gesuchstellerin kann nicht gefolgt werden. Soweit die Gesuchs-
gegnerin im Zeitpunkt der Erstellung des Kostennachweises tatsächlich vorhandene In-
formationen nicht berücksichtigt, greift die ComCom ein und nimmt die entsprechenden
Anpassungen vor. Geht es jedoch um Sachverhalte, die allgemein nicht bekannt sind, kann
der Gesuchsgegnerin auch nicht vorgeworfen werden, dass sie diese nicht berück- sichtigt
hat. Bezüglich der Netzstrukturanpassungen haben die Abklärungen der
Instruktionsbehörde ergeben, dass die Möglichkeiten für die Netzstrukturanpassung erst im
Verlaufe des Jah- res 2012 bekannt wurden. Der Umstand, dass diese Information erst zu
diesem Zeitpunkt bekannt wurde, ist nicht als Versäumnis der Lieferantin sondern als
normales Ereignis im wirtschaftlichen Alltag zu qualifizieren. Es ist üblich, dass
fortschreitende Entwicklungen zu neuen Erkenntnissen führen. Dieser Prozess ist auch der
vorliegend strittigen Netz- strukturanpassung zuzuschreiben. Da die Gesuchsgegnerin zum
Zeitpunkt der Erstellung des Kostennachweises 2012 keine Kenntnis über die Möglichkeit
der beschriebenen Netzstrukturanpassung hatte, ergibt sich in diesem Bereich im
Kostennachweis 2012 kein Anpassungsbedarf. Dies steht auch der von der Gesuchstellerin
erwähnten Praxis, wo- nach neu gewonnene Erkenntnisse aus jüngeren Kostennachweisen
auf frühere, noch pendente Jahre Anwendung fänden, nicht entgegen. Diese Praxis betrifft
Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Kostennachweises effektiv auch
erhältlich waren oder Anpassungen, die in methodischer Hinsicht vorzunehmen sind.

E. 4.3.8
Nachfrage nach IN-Leistungen Die ComCom ist in ihrer Verfügung vom 13. Dezember
2010 betreffend IC, TAL und KOL für die Jahre 2009 und 2010 zum Schluss gekommen,
dass im Bereich des Forecast im Zusammenhang mit Intelligent Network Leistungen
(IN-Plattform) Anpassungen vorzu- nehmen sind. Namentlich dürfen für 058er-Nummern
keine Kosten für den Betrieb einer IN-Plattform geltend gemacht werden, da der Einsatz
einer solchen Plattform nicht zwin- gend notwendig ist. Für Anrufe auf 058er-Nummern
müssen somit die gleichen Tarife wie bei den „gewöhnlichen“ Festnetzanrufen zur
Anwendung kommen. Während die Ge- suchsgegnerin im Kostennachweis 2013 diesen
Entscheid berücksichtigt, hat sie diese Anpassung im Kostennachweis 2012 noch nicht
umgesetzt. Dies ist zu korrigieren, indem der Forecast für Anrufe auf 058er-Nummern im
Kostennachweis dem Forecast für geo- grafische Nummern und nicht für Anrufe auf sog.
INA-Nummern zuzuordnen ist. Die Ge- suchsgegnerin hat die konkreten Nachfragemengen
für die Anrufe auf 058er-Nummern und deren Dauer im Rahmen ihrer
Schlussstellungnahme vom 26. September 2013 ein- gereicht. Durch diese Anpassung
sinken im Jahr 2012 die Preise für Anrufe auf 058er-Nummern auf das Niveau der
„gewöhnlichen“ Originierung. Ausserdem steigen die Setup-Entgelte für Anrufe auf
Mehrwertdienstnummern leicht, da die Kosten für die IN-Plattform auf eine geringere
Anzahl von Anrufen verteilt werden.

E. 4.3.9
Allokation der SVA-Flächenkosten Die Kosten der Flächen für Stromversorgungsanlagen
(SVA) werden in den Kostennach- weisen auf diejenigen Flächen aufgeschlüsselt, auf



welchen Anlagen mit Energie-
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verbrauch betrieben werden. Diese Flächen lassen sich ihrerseits drei Bereichen zuwei- sen:
■ Flächen an Dritte vermietet (inkl. KOL); ■ Technische Infrastruktur; ■
Vermittlungstechnik. Die Gesuchsgegnerin schlüsselt die Kosten der Flächen für SVA im
Verhältnis der jeweili- gen Flächen dieser drei Bereiche zur Bruttofläche auf die drei
aufgeführten Bereiche auf. Dieser Verteilschlüssel impliziert, dass die Kosten der Flächen
für SVA durch die Grösse der drei Bereiche mit Energie nachfragenden Anlagen getrieben
werden (Schlüsselung nach Fläche). Die Gesuchstellerin bringt in ihrem Gesuch vom 5.
März 2012 vor, der so gebildete Ver- teilschlüssel sei nicht angemessen. Vielmehr müsse
der Energieverbrauch der installier- ten Anlagen für die Kosten der Flächen für
Stromversorgungsanlagen massgebend sein. Sie fordert, es sei deshalb der
Energieverbrauch der drei Bereiche im Verhältnis zum Ge- samtenergieverbrauch als
Verteilschlüssel heranzuziehen (Schlüsselung nach Energie- verbrauch). Sie hebt
insbesondere die Auswirkungen auf den Preis der Kollokationsfläche hervor und berechnet
eine deutliche Preisdifferenz. Diese Forderung brachte die Gesuchstellerin bereits im
Rahmen ihres Zugangsgesuchs hinsichtlich der Preise 2011 vor, woraufhin die
Gesuchsgegnerin ausführte, dass dieser Vorschlag dem Treiberprinzip tatsächlich besser
entsprechen würde, aber aufgrund einer Kostenverschiebung auch ein höherer Preis für
Energie 48V DC (geschützt) resultieren würde. Hierauf passte die Gesuchstellerin ihren
damaligen Antrag an und führte aus, dass sie den Preis für Energie 48V DC (geschützt)
nicht mehr als Streitgegenstand deklariere und ihr Kritikpunkt betreffend
SVA-Schlüsselung daher nicht mehr von Belang sei. Die ComCom hat in der Folge diesen
Punkt im damaligen Verfahren auf Antrag der Par- teien nicht weiterverfolgt. Gestützt auf
die Ausführungen der Gesuchsgegnerin in der da- maligen Stellungnahme wäre
anzunehmen, dass diese die entsprechende Anpassung in den relevanten vorliegenden
Kostennachweisen vollzogen hätte. Dementgegen hat die Gesuchsgegnerin an der
Schlüsselung nach Fläche festgehalten. Sie bezeichnet diesen Verteilschlüssel neuerdings
als korrekt und nicht diskriminierend und macht geltend, dass dieser denn auch in den
bisherigen Verfahren von der ComCom nicht beanstandet wor- den sei. Zudem sei eine
Anpassung mit zusätzlichem Aufwand und einem Verlust an Transparenz verbunden und
bringe nichts. Der Argumentation der Gesuchsgegnerin kann nicht gefolgt werden. Es ist
nicht ersicht- lich, inwiefern das von der Gesuchstellerin vorgeschlagene Vorgehen einen
anderen Auf- wand mit sich bringen sollte, als der von der Gesuchsgegnerin bisher
gegangene Weg. In beiden Fällen sind Teilsummen in das Verhältnis zu einer
Gesamtsumme zu setzen. Es ist auch nicht nachzuvollziehen, inwiefern ein
Transparenzverlust vorhanden sein sollte. Vielmehr können die gestützt auf den
Energieverbrauch hergeleiteten Werte anhand des Kostenmodells besser nachvollzogen und
überprüft werden, was bei den von der Ge-
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suchsgegnerin eingesetzten Werten nicht der Fall ist. Letztere sind im Kostenmodell als fixe
Parameter hinterlegt und werden nicht hergeleitet. Werden die vom Kostenmodell
berechneten Flächen zur Bildung des Verteilschlüssels herangezogen, ergeben sich von
diesen Parametern abweichende Werte. Zudem ist die ComCom im Verfahren bezüglich
der Preise für das Jahr 2011 davon ausgegangen, dass die Gesuchsgegnerin in Zukunft den
aus ihrer Sicht ebenfalls besser dem Treiberprinzip entsprechenden Verteilschlüssel von



sich aus umsetzen würde. Dies ist nicht eingetroffen. Wie gezeigt liegen jedoch ge-
wichtige Gründe vor, den Verteilschlüssel gestützt auf den Energieverbrauch zu bestim-
men. Der Verteilschlüssel für die Kosten der SVA wird deshalb derart angepasst, als der
Energieverbrauch der drei Bereiche mit Energie nachfragenden Anlagen die relevante
Bezugsgrösse darstellt. Diese Anpassung hat eine Kostenumverteilung zur Folge und führt
dazu, dass insbeson- dere die den Interkonnektions- und Mietleitungsdiensten
zuzurechnenden relevanten Kos- ten leicht steigen. Die Preise einiger
Interkonnektionsdienste erhöhen sich dadurch im Jahr 2012 und 2013 um maximal 0.02 Rp.
Demgegenüber reduziert sich der kostenorien- tierte Preis 2012 für die Miete von
Kollokationsfläche um 16% und derjenige für das Jahr 2013 um rund 21%. Konkrete
Anpassungen am Kostennachweis In COSMOS ist die Tabelle Parameter (zu finden unter
Modellobjekte) nach Pwr zu filtern. Aus der gefilterten Tabelle werden die Werte der
folgenden Positionen verwendet: Pwr_SVA_Data, Pwr_SVA_IFS, Pwr_SVA_IP,
Pwr_SVA_Transport und Pwr_SVA_Voice_All. Die Summe dieser Werte ergibt die
Gesamtmenge der nachgefragten Energie und wird hier als Energie_total be- zeichnet. Der
Verteilschlüssel für die SVA-Flächen berechnet sich anschliessend wie folgt: Anteil
Flächen an Dritte vermietet (Parameter TF_P_SVA_K): TF_P_SVA_K = Pwr_SVA_IFS /
Energie_total Anteil Technische Infrastruktur (Parameter TF_P_SVA_TI):

TF_P_SVA_TI = (Pwr_SVA_Data + Pwr_SVA_IP + Pwr_SVA_Transport) / Energie_total
Anteil Vermittlungstechnik (Parameter TF_P_SVA_V): TF_P_SVA_V =
Pwr_SVA_Voice_All / Energie_total Es resultieren die Parameterwerte gemäss der
nachfolgenden Tabelle 2.
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Parameter / Kostennachweis 2012 2013 TF_P_SVA_K 0.10731873 0.07115078
TF_P_SVA_TI 0.47222392 0.50817415 TF_P_SVA_V 0.42045735 0.42067507 Tabelle 2:
Verteilschlüssel für Kosten der SVA-Flächen

E. 4.3.10
Entwicklung der Gemeinflächen im Bereich Vermittlungstechnik In ihrer Eingabe vom 18.
März 2013 weist die Gesuchstellerin darauf hin, dass im Bereich der Vermittlungstechnik
der Anteil der zugeschlüsselten Gemeinflächen zunehme. Dies entspreche nicht dem Trend
der Nettofläche und der Fläche für SVA. Es sei nicht nach- vollziehbar, weshalb mit der
Abnahme bei der Nettofläche und der Fläche für SVA eine Zunahme bei der Gemeinfläche
einhergehe. Entgegen der Einschätzung der Gesuchstellerin sind diesbezüglich keine
Korrekturen notwendig. Im Modell der Gesuchsgegnerin kommt pro Zentralenstandort
einer von drei Zentralentypen zum Einsatz (vgl. bspw.
KONA13-B02.01-Kenngrössenbericht, Seite 97). Für jeden der drei Zentralentypen ist im
Modell ein spezifischer, über die Jahre unverän- derter, Flächenwert für die jeweils
zuzuschlagende Gemeinfläche hinterlegt. Aus der Summe dieser Gemeinflächen über alle
Zentralenstandorte ergibt sich die gesamte mo- dellierte Gemeinfläche. Diese ist, wie auch
die Anzahl der modellierten Standorte und der jeweils eingesetzte Zentralentyp, über die
letzten Jahre konstant geblieben. In jedem Zentralenstandort sind Ausrüstungen aus vier
Bereichen vorhanden, welche eine direkte Nachfrage nach Fläche verursachen. Es sind dies
die folgenden Bereiche: Fläche an Drit- te vermietet, Hauptverteiler, Technische
Infrastruktur und Vermittlungstechnik. Diesen Bereichen wird, mit Ausnahme des Bereichs
Hauptverteiler, Fläche für die Stromversor- gungsanlagen zugeschlagen (vgl. Ziff. 4.3.9).



Die so ermittelten Zwischensummen der Flächen der vier Bereiche dienen als Basis für den
Zuschlag einer Betriebsreserve von 20%. Die Flächenwerte nach Zuschlag der
Betriebsreserve werden ihrerseits zur Bildung des Verteilschlüssels für die Gemeinfläche
verwendet. Die Gemeinfläche wird dabei den Bereichen proportional zu ihrer Grösse
zugeordnet. Mit anderen Worten kann die Entwick- lung der Gemeinflächen nicht isoliert
für einen Bereich analysiert werden, wie dies die Gesuchstellerin vorliegend macht.
Vielmehr muss die Entwicklung der Flächen aller Be- reiche herangezogen werden. Dann
wird nämlich ersichtlich, dass die Nettoflächen für Vermittlungstechnik weniger stark
zurückgegangen sind als beispielsweise die Fläche für den Bereich Hauptverteiler. Da die
gesamte Gemeinfläche nachvollziehbarerweise kon- stant geblieben ist, ergeben sich bei der
Allokation auf die vier Bereiche Veränderungen abhängig von der relativen Entwicklung
der Flächen in einem Bereich. Für die Vermitt- lungstechnik bedeutet dies eine Zunahme
der zugeschlüsselten Gemeinfläche, während andere Bereiche eine deutliche Abnahme
aufweisen.

E. 4.3.11
PUS und Durchschnittspreis für Stromversorgungsanlagen In ihrer Eingabe vom 18. März
2013 fordert die Gesuchstellerin im Weiteren, es sei si- cherzustellen, dass die Mehrkosten
des PUS-Ausbaus, welcher durch den Glasfaseraus-
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bau getrieben sei, nicht den regulierten Diensten aufgebürdet würden. Dies sei zu be-
fürchten, da die Gesuchsgegnerin im Kenngrössenbericht einen höheren durchschnittli-
chen Preis für die Stromversorgungsanlagen ausweise als im Vorjahr und diesen mit den
zusätzlich dimensionierten kleineren Stromversorgungsanlagen begründe, welche durch die
zusätzlich benötigten PUS getrieben würden. Die Befürchtungen der Gesuchstellerin sind
unbegründet. Beim ausgewiesenen Wert im Kenngrössenbericht handelt es sich um den
Durchschnittspreis über alle Stromversor- gungsanlagen. Im Modell werden die Kosten
verursachergerecht auf verschiedene regu- lierte und kommerzielle Bereiche verteilt. Der
Bereich der Stromversorgungsanlagen für PUS wird getrennt von den übrigen
Stromversorgungsanlagen ausgewiesen und model- liert.

E. 4.4
Anpassungen am Preisgerüst

E. 4.4.1
Zuschlag für Unvorhergesehenes resp. zusätzliche Positionen In ihrer Replik vom 31. Juli
2012 betont die Gesuchstellerin, aufgrund des Kostennach- weises lasse sich nicht
nachvollziehen, weshalb sich der Durchschnittspreis der Kanalisa- tion im Anschlussnetz
Kupfer um 6.4% erhöhe, während die Bauteuerung nur 1.5% betra- ge. Die
Gesuchsgegnerin erklärt dazu in ihren Antworten auf Instruktionsfragen vom 21. Au- gust
2012, die Erhöhung des Durchschnittspreises für Kanalisationen beruhe insbesonde- re auf
einer Korrektur der Zuschlagsposition für Unvorhergesehenes respektive für zu- sätzliche
Positionen beim Bau von Kanalisationen. Die Summenbildung sei bisher bei der Herleitung
der Kosten fälschlicherweise nicht über den ganzen Bereich vorgenommen worden. Diese
Korrektur verursache eine Erhöhung des Durchschnittspreises um rund 5%. Die
Gesuchstellerin bemerkt dazu in ihrem Schreiben vom 18. März 2013, der geltend gemachte
Betrag für "Zusätzliche Positionen" pro Laufmeter Kanalisation erscheine relativ hoch. Sie



begründet dies im Rahmen der Beantwortung der an sie gerichteten Instrukti- onsfragen am
10. Juni 2013 mit eigenen Beispielprojekten. Zudem bringt sie vor, es sei störend, dass im
Kostennachweis im Rahmen der Herleitung der Zuschlagsposition ein einfacher
Durchschnitt der zwei Musterprojekte „Stadt/Vorstadt“ und „Land“ verwendet werde.
Infolge dieser gleichen Gewichtung der zwei Musterprojekte würden die Oberflä-
chenanteile bei der Berechnung der Zuschlagsposition im Vergleich zur gesamten Kanali-
sation im Modell – respektive zur repräsentativen Stichprobe – erheblich abweichen. So
werde bei der Berechnung der Zuschlagsposition von einem deutlich höheren Strassen-
anteil ausgegangen, als dies aus der repräsentativen Stichprobe hervorgehe. Die Ge-
suchstellerin betont in ihrer Eingabe vom 10. Juni 2013, bei Bauvorhaben in der landwirt-
schaftlichen Agrarzone würden kaum „Unvorhergesehene Positionen“ auftreten. Weiter
äussert die Gesuchstellerin den Verdacht, gewisse Positionen würden unter dem Zu- schlag
für Unvorhergesehenes wie auch unter den spezifischen Grabenprofilen abgegol- ten,
weshalb eine Gefahr der Doppelverrechnung bestehe. Ausserdem sei nicht einsich-
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tig, weshalb im Zuschlag für Unvorhergesehenes Betonrohre aufgeführt seien, während das
gesamte modellierte Netz aus Kunststoffrohren bestehe. Die Durchschnittspreiserhöhung
der Kanalisation basiert grundsätzlich auf einer berech- tigten Korrektur eines Fehlers der in
vergangenen Jahren eingereichten Kostennachwei- se. Für die Gesuchstellerin war dies
jedoch nicht ersichtlich und sie konnte aufgrund der ihr vorliegenden Informationen die im
Kenngrössenbericht ausgewiesenen Durchschnitts- preiserhöhungen in keiner Weise
nachvollziehen. Eine Begründung der Gesuchsgegnerin im Kenngrössenbericht wäre
deshalb angebracht gewesen. Diesem Umstand ist bei der Verlegung der Verfahrenskosten
Beachtung zu schenken. Dieses Beispiel zeigt darüber hinaus, dass die Transparenz des
Kostennachweises nach wie vor verbessert werden kann. Die von der Gesuchstellerin
geäusserten Bedenken der Doppelverrechnung von einzel- nen Positionen wurden geprüft
und können entkräftet werden. Die in Frage gestellten Po- sitionen sind zwar in der Liste für
Unvorhergesehenes namentlich aufgeführt, keine der Positionen ist jedoch mit einem Preis
bewertet und diese fliessen somit auch nicht in den Zuschlagsatz ein. Da für die
Gesuchstellerin die Kosten der einzelnen Positionen und die konkrete Berechnung des
Zuschlagsatzes im Dokument abgedeckt waren, konnte sie dies jedoch nicht erkennen. Die
Kritik der Gesuchstellerin in Bezug auf die Gewichtung der Oberflächenanteile bei der
Herleitung der Zuschlagsposition für Unvorhergesehenes ist hingegen berechtigt. Dieser
Zuschlag wird jedem Meter Kanalisationstrasse hinzuaddiert. Die Kosten für zusätzliche
Positionen / Unvorhergesehenes hängen offensichtlich insbesondere von der Art der
Oberfläche eines Bauabschnittes ab. Infolgedessen sind bei der Herleitung der Zu-
schlagsposition möglichst vergleichbare Oberflächenanteile wie im Gesamtmodell zu be-
rücksichtigen, weil es ansonsten zu Verzerrungen kommen würde. Die Abweichungen der
einzelnen Oberflächentypen zwischen der im Modell berücksichtig- ten Kanalisation und
der bei der Herleitung der Zuschlagsposition verwendeten Oberflä- chenanteile sind
erheblich: Oberfläche Gesamtmodell Zuschlagsposition Abweichung Strassen 38.1%
54.2% 16.1% Trottoir 13.7% 11.3% -2.4% Wiese (Übrige) 48.2% 34.6% -13.6% Tabelle 3:
Oberflächenanteile im Kostennachweis der Gesuchsgegnerin

Anhand einer adäquaten Gewichtung der zwei Musterprojekte Stadt/Vorstadt und Land bei
der Berechnung der Zuschlagsposition für Unvorhergesehenes können die Oberflä-
chenanteile für die Zuschlagsposition so angepasst werden, dass sie mit der Gesamtka-



nalisation im Modell annähernd übereinstimmen. Konkret ist bei der Ermittlung der Zu-
schlagsposition das Musterprojekt Stadt/Vorstadt mit einem Viertel und das Musterprojekt
Land mit drei Vierteln zu gewichten, damit die Oberflächenanteile repräsentativ werden:
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Oberfläche Gesamtmodell Zuschlagsposition Abweichung Strassen 38.1% 36.9% -1.2%
Trottoir 13.7% 15.5% 1.8% Wiese (Übrige) 48.2% 47.6% -0.6% Tabelle 4: Neu
anzusetzende Oberflächenanteile für die NPK-Zuschlagsposition

Durch die Veränderung der Gewichtung der Musterprojekte sinkt der Zuschlag für zusätz-
liche Positionen pro Meter Kanalisation im Kostennachweis 2012 von CHF 20.35 auf CHF
16.03 und für den Kostennachweis 2013 von CHF 20.53 auf CHF 16.16. Die Kosten für die
Kanalisation sinken damit um rund 2.5%. Der monatliche TAL-Preis sinkt um rund 20
Rappen. Konkrete Anpassungen am Kostennachweis Zur Berechnung des Zuschlages ist in
den Dokumenten KONA12-H11_Herleitung Preise Kanalisa- tion und Schächte und
KONA13-H11_Herleitung Preise Kanalisation und Schächte im Tabellen- blatt
Grundpreise_Unvorhergesehenes jeweils die Formel in Zelle E66 mit der Formel
=0.25*E59+0.75*E64 zu ersetzen. In COSMOS sind sodann unter Preis die Werte für
NPK_Zuschlag, NPK_Zuschlag_KVS und NPK_Zuschlag_Parzelle entsprechend zu
korrigieren.

E. 4.4.2
Indexierung von Inputpreisen Die Überprüfung des Kostennachweises hat ergeben, dass die
Gesuchsgegnerin an eini- gen Stellen für Inputpreise von Materialien Preissteigerungen
geltend macht, die mit der Entwicklung der Sparte Werkleitungsbau des
Produktionskostenindexes (PKI) begründet werden. Im Einzelnen betroffen sind die
Herleitungen der Preise für Kupferkabelspleis- sungen, Glasfaserkabelspleissungen und für
die primären Übertragungsstellen (PUS). Mit Ausnahme der PUS, bei welchen der PKI auf
den Inputpreis als Ganzes bezogen wird, wird die Indexierung auf Materialien wie
Spleissmodule, Kabelbinder, Spleisskassetten, Aufhängungen oder Kleinmaterialien
angewendet. Die Veränderung der Preise aufgrund der Preisänderung im Werkleitungsbau
ist nicht sachgerecht. Zwischen dem, was der Index abbildet, und den Materialien, welche
damit indexiert werden, besteht kaum ein spezifischer Zusammenhang. Der
Werkleitungsbauin- dex ist in erster Linie ein Abbild der Preisentwicklung für
Baumeisterarbeiten und wider- spiegelt damit zu einem beträchtlichen Teil Arbeitskosten.
Dass die gewählte Indexierung nicht angemessen ist, zeigt sich auch im Vergleich mit
anderen Inputpreisen für Materia- lien für Kupferkabel- und Glasfaserspleissungen, die von
der Gesuchsgegnerin aktuell erhoben und belegt wurden. Diese weisen teils Veränderungen
auf, die dem Preisindex entgegenlaufen. Es liegen überdies keine Anhaltspunkte vor, die
dafür sprechen würden, dass die betroffenen Inputpreise gegenüber dem Vorjahr gestiegen
sind. Die Indexierung dieser Inputpreise kann deshalb nicht akzeptiert werden. Die Preise
für die Kostennach-
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weise 2012 und 2013 sind folglich ohne Indexierung in das Kostenmodell einzusetzen.
Durch diese Anpassungen sind ceteris paribus keine Auswirkungen auf die (gerundeten)
Preise festzustellen. Bei den PUS hat sich im Laufe des Verfahrens herausgestellt, dass
aktuelle Preisdaten von den für die Herleitung des PUS-Preises relevanten Verteilern
vorliegen, weshalb die Indexierung auch deshalb hinfällig wird (vgl. Ziff. 4.4.5.1).



Abschliessend gilt es zu dieser Thematik festzuhalten, dass die Indexierung von Input-
preisen methodisch angemessen sein kann, wenn erwähnter spezifischer Zusammen- hang
zwischen dem betreffenden Index und den den Preisen zugrunde liegenden Res- sourcen
besteht und die derart abgebildete Preisentwicklung in Bezug auf die entspre- chende
Ressource in regelmässigen Abständen einer Plausibilitätskontrolle unterzogen wird.
Konkrete Anpassungen am Kostennachweis Um die Indexierung der Inputpreise
aufzuheben, ist wie folgt vorzugehen: Im Dokument KONA12- H09-Herleitung Preise
Spleissungen Kupferkabel bzw. KONA13-H09-Herleitung Preise Spleissun- gen
Kupferkabel ist der Wert im Tabellenblatt 11 Mat.listeSpl.+Mont.Arb. AH8 bzw. 18
Mat.listeSpl.+Mont.Arb. AH8 in Zelle E36 bzw. D36 durch Null zu ersetzen. Im Dokument
KONA12-H06-Herleitung Preise Spleissungen Glasfaserkabel bzw. KONA13-H06-
Herleitung Preise Spleissungen Glasfaserkabel ist im Tabellenblatt 16 Spleissmaterial bzw.
11 Spleissmaterial der Wert in Zelle B1 durch Null zu ersetzen.

E. 4.4.3
Skaleneffekte und Transportzuschlag Die Gesuchsgegnerin zieht im Kostennachweis 2013
erstmals bei verwendeten Materia- len für diverse Inputfaktoren Skaleneffekte von 10% ab.
Namentlich sind Kupferkabel- spleissungen, Kupferkabel, Glasfaserkabel,
Glasfaserspleissungen, Anschlüsse für Über- gabepunkte, Kabelendverschlüsse,
Kabelverteilsäulen und Verteiler (PUS) davon betrof- fen. Die Gesuchsgegnerin schlägt
weiter im Kostennachweis 2013 erstmals analog zum Vor- gehen bei anderen Inputpreisen
für die verwendeten Materialien Transportkosten in der Höhe von 9.64% dazu. Namentlich
davon betroffen sind Glasfaserspleissungen, Kabel- endverschlüsse und Kabelverteilsäulen.
Diese Anpassungen erscheinen sachgerecht und erhöhen die Konsistenz im Gesamtkos-
tennachweis. Sie sind deshalb nicht zu beanstanden und analog auch im Kostennachweis
2012 vorzunehmen. Als Folge dieser Konsistenzanpassung sinken die Kosten im Jahr 2012
leicht.
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Die Gesuchstellerin fordert in ihrer Eingabe vom 30. April 2013 die Berücksichtigung von
Skaleneffekten auch beim Kabeleinzug. Die Gesuchsgegnerin bringt dazu am 7. Juni 2013
im Rahmen der Beantwortung der Fra- gen des BAKOM vor, beim Kabeleinzug könnten
nicht noch zusätzliche Skaleneffekte aufgrund von grossen Mengen realisiert werden, da
eine Kabelzugmaschine ein längeres Kabel nicht schneller einziehen könne als mehrere
kürzere Kabel. Die Instruktionsbehörde schloss sich in der Orientierung des
Preisüberwachers vom 30. Juli 2013 der Argumentation der Gesuchsgegnerin an. In ihrer
Schlussstellungnahme vom 21. Oktober 2013 zog die Gesuchstellerin diese Ar-
gumentation in Zweifel. Skaleneffekte würden aufgrund der erzielbaren Kostenvorteile
innerhalb von Grossprojekten und nicht aufrund der Ausführungsgeschwindigkeit der Pro-
jekte entstehen. Ansonsten könnten auch beim Bau von Kabelkanalisationen keine Ska-
leneffekte erzielt werden, da sich eine längere Kanalisation ebenfalls nicht schneller als eine
kürze bauen liesse. Die Auffassung der Instruktionsbehörde widerspreche zudem der
langjährigen Praxis der ComCom, welche bereits in den Verfügungen vom 9. Oktober 2008
festgehalten habe, dass das Investitionsvolumen eines flächendeckenden Fernmel- denetzes
in der Schweiz einen Mengenrabatt rechtfertigen würde. Die Skaleneffekte wür- den sich
also aufgrund des riesigen Auftragsvolumens und nicht aufgrund der Ausfüh-
rungsgeschwindigkeit ergeben. Es entspricht in der Tat der bisherigen Praxis der ComCom,
Skaleneffekte aufgrund der Grösse der Bauvorhaben einer hypothetischen Anbieterin,



welche ein flächendeckendes Netz baut, zu berücksichtigen. Grossprojekte ermöglichen
Kostenvorteile in verschiede- nen Bereichen. Nicht nur die Ausführungsgeschwindigkeit
des Kanalisationsbaus oder des Kabeleinzuges spielen dabei eine Rolle. Mindestens so
wichtig wie mögliche Kosten- vorteile bei Grossprojekten ist auch die höhere
Verhandlungsmacht des Auftraggebers. Dadurch kann ein Auftraggeber den Preis drücken
und Mengenrabatt aushandeln. Gross- projekte bringen Auftragnehmern Sicherheit und
Auslastung für längere Zeit, wodurch Unternehmen allenfalls auch eine geringere
Gewinnmarge in Kauf nehmen und eben bei- spielsweise Mengenrabatte gewähren. Es ist
folglich auch beim Kabeleinzug davon aus- zugehen, dass eine hypothetische Anbieterin
beim Bau eines flächendeckenden Netzes Skaleneffekte erzielen resp. Mengenrabatte
verhandeln kann. In Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis bei Kabelkanalisationen –
aber auch beispielweise bei Freileitungen, bei denen bei der Kabelmontage ebenfalls
Skaleneffekte berücksichtigt werden – ist es des- halb auch beim Kabeleinzug für Kupfer-
und Glasfaserkabel sowie beim Einblasen von Glasfaserkabeln im Kernnetz sachgerecht,
Skaleneffekte von 10% zu berücksichtigen. Basierend auf denselben Überlegungen sind
ebenfalls bei den neuen Verteilern (siehe 4.4.5) auf allen Bestandteilen 10% Skaleneffekte
in Abzug zu bringen. Die Gesuchsgeg- nerin machte demgegenüber nur bei den
Bestandteilen, bei denen sich die Kosten in Ab- hängigkeit der Kapazität eines Verteilers
verändern, Skaleneffekte geltend. Es sind aus den genannten Gründen jedoch auch bei den
fixen Kostenblöcken, namentlich bei Über-
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stülpung, Montage und Transport, Skaleneffekte von 10% in Abzug zu bringen. Es kann bei
allen Bestandteilen von Verteilern davon ausgegangen werden, dass eine hypotheti- sche
Anbieterin beim Bau eines flächendeckenden Netzes Skaleneffekte erzielen resp.
Mengenrabatte verhandeln kann. Konkrete Anpassungen am Kostennachweis Die
Dokumente KONA12-H09-Herleitung Preise Spleissungen Kupferkabel, KONA12-H08-
Herleitung Preise Kupferkabel mit Delta P, KONA12-H05-Herleitung Preise
Glasfaserkabel, KO- NA12-H06-Herleitung Preise Spleissungen Glasfaserkabel,
KONA12-H07_Herleitung Preise KEV, KVS und VT sind bezüglich der Skaleneffekte
analog zu den entsprechenden Dokumenten KO- NA13-H09-Herleitung Preise
Spleissungen Kupferkabel, KONA13-H08-Herleitung Preise Kupfer- kabel mit Delta P,
KONA13-H05-Herleitung Preise Glasfaserkabel, KONA13-H06-Herleitung Preise
Spleissungen Glasfaserkabel, KONA13-H07_Herleitung Preise KEV, KVS und VT
anzupassen. Zur Berücksichtigung der Skaleneffekte beim Kabelzug sind in den
Dokumenten KONA12-H08- Herleitung Preise Kupferkabel mit Delta P und
KONA13-H08-Herleitung Preise Kupferkabel mit Delta P jeweils im Tabellenblatt
Kabeleinzug AH4 bzw. 16 Kabeleinzug AH4 die Werte in Spalte D mit 0.9 zu
multiplizieren. Weiter sind im Dokument KONA12-H05-Herleitung Preise Glasfaserkabel
im Tabellenblatt Konsolidierte Preise die Werte in den Spalten C und D mit 0.9 zu
multiplizieren. Im Dokument KONA13-H05-Herleitung Preise Glasfaserkabel sind im
Tabellenblatt 8 Preis GFK LRIC 2013 die Werte in den Spalten M und N mit 0.9 zu
multiplizieren. Die Preise der neuen Verteiler wurden von der Gesuchsgegnerin anlässlich
der Beantwortung der Anschlussfragen des BAKOM am 28. Juni 2013 eingereicht. In der
Tabelle auf Seite 2 sind die Skaleneffekte nicht nur bei den Positionen 2-4, sondern bei
allen sieben Positionen zu berücksich- tigen.

E. 4.4.4



Preise für Kupferkabelspleissungen Betreffend den Kostennachweis 2012 ist der
Gesuchsgegnerin im Dokument KONA12- H09-Herleitung Preise Spleissungen
Kupferkabel im Tabellenblatt Spleissungen_1-44 AH9.1 ein Verknüpfungsfehler
unterlaufen. Statt auf die aktuellen Werte im Tabellenblatt

E. 4.4.5
Preise und Kapazitäten der PUS

E. 4.4.5.1
Preise Bei den primären Übertragungsstellen (PUS) passt die Gesuchsgegnerin die Preise
mit- tels der Entwicklung der Sparte Werkleitungsbau des Produktionskostenindexes (PKI)
an, da die an den PUS-Standorten modellierten Verteiler nicht mehr auf dem Markt
erhältlich seien und es somit keine aktuellen Preise für diese gäbe. In den Antworten vom
28. Juni 2013 auf die Anschlussfragen der Instruktionsbehörde vom 17. Juni 2013 gibt die
Ge- suchsgegnerin jedoch erstmals aktuelle Preise für die im IST-Netz eingesetzten, neuen
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Verteiler an. Diese sind, was den für den Kostennachweis relevanten passiven Teil der
Anlage betrifft, entgegen der bisherigen Aussage der Gesuchsgegnerin günstiger als die
alten, bisher im Modell verwendeten Verteiler an PUS-Standorten. Da eine Markteintrete-
rin die heute auf dem Markt erhältlichen, günstigeren Verteiler verwenden würde, sind
diese neuen Verteiler und deren Preise auch für die vorliegenden Kostennachweise rele-
vant. Die Gesuchsgegnerin hat im Rahmen der Beantwortung der von der
Instruktionsbehörde am 6. Mai 2013 gestellten Instruktionsfragen die aktuell verfügbaren
Preise geliefert. Die- se werden sowohl für den Kostennachweis 2013 als auch für den
Kostennachweis 2012 als massgeblich erachtet, da keine Anhaltspunkte dafür bestehen,
dass sich die Preise zwischen 2012 und 2013 verändert haben. Aufgrund nicht vorhandener
Preisinformatio- nen aus der Vergangenheit kann im Weiteren kein Delta-P berücksichtigt
werden. Der PKI kann nicht als massgeblich für die Preisveränderungen von Verteilern an
PUS-Standorten angesehen werden, da der der Zusammenhang zwischen den im PKI
abgebildeten Ele- menten und den Bestandteilen eines Verteilers zu schwach ist (vgl. Ziff.
4.4.2).

E. 4.4.5.2
Kapazitäten Die Gesuchstellerin bringt in ihrem Gesuch vom 5. März 2012 und in ihrer
Replik vom 31. Juli 2012 vor, dass der durch den Scorched-Node-Ansatz4 getriebene Ersatz
von Kabel- verteilsäulen (KVS) durch teurere primäre Übertragungsstellen (PUS) dazu
führe, dass nunmehr an den ehemaligen KVS-Standorten überdimensionierte Anlagen
modelliert würden. Der in der Realität beobachtbare Ersatz von KVS durch PUS sei einzig
durch den Ausbau des Glasfasernetzes getrieben und stelle für den Betrieb eines
Kupfernetzes kei- ne Notwendigkeit dar. Die Gesuchstellerin führt zudem aus, dass beim
Scorched-Node- Ansatz zwar die Standorte als Eckdaten zur Bestimmung der
Netztopologie übernommen werden. Gleichzeitig seien die an den Standorten tatsächlich
installierten Ausrüstungen jedoch als verbrannt („scorched“) zu erachten und unter dem
MEA-Aspekt neu zu dimen- sionieren, wobei eine neue Technologie nur dann als MEA
eingesetzt werde, wenn sie gegenüber der veralteten Technologie Kostenvorteile aufweise.
Hinsichtlich der deutlich höheren Kapazität lasse die Gesuchsgegnerin zudem offen,
inwiefern dieser erhöhten Leistungsfähigkeit bei der Kostenmodellierung Rechnung



getragen werde. Entsprechend der Rechnung der Gesuchstellerin seien unter idealen
Verhältnissen 25 PUS ausrei- chend, um 1175 KVS zu ersetzen. Dies scheine aber aufgrund
der vorhandenen Topolo- gie nicht möglich zu sein, weshalb eine deutliche Überkapazität
resultiere. Die Gesuchsgegnerin verweist in ihrer Duplik vom 14. September 2012 auf ihre
Antworten zu den Instruktionsfragen vom 10. Juli 2012. Diesen sei zu entnehmen, dass die
Standor- te von PUS und KVS dem IST-Netz entnommen würden und somit die
tatsächliche Ent- wicklung abbildeten. Die vorhandenen Inventardaten würden nicht
aufzeigen, in welchem

4 Gemäss diesem Ansatz wird bei der Netzmodellierung auf bestimmte tatsächlich
vorhandene Elemente abgestellt.
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Ausmass KVS ersetzt, aufgehoben oder neu gebaut wurden und es sei deshalb nicht
möglich, in Bezug auf die Veränderung der Anzahl PUS und KVS eine Verhältniszahl zu
ermitteln. Im Weiteren führt sie aus, der für die PUS eingesetzte Preis entspreche dem
Mittelwert der Preise für Quartierverteiler mit 300 bis 2400 Doppeladern. Der tatsächliche
Preis einer PUS käme um das Vier- bis Fünffache höher zu liegen. In diesem Zusammen-
hang weist die Gesuchsgegnerin darauf hin, dass eine PUS an sich nicht mit einem nor-
malen Quartierverteiler vergleichbar sei. An der Instruktionsverhandlung vom 14. Novem-
ber 2012 stellt die Gesuchsgegnerin dazu aber klar, dass für das Kupferanschlussnetz an den
PUS-Standorten nur die Funktionalität eines passiven Verteilers gebraucht werde. Die im
Modell abzubildende Funktionalität entspreche also derjenigen einer KVS oder eines
klassischen Quartierverteilers. Die Instruktionsbehörde hielt im Rahmen der Konsultation
der Preisüberwachung fest, dass durchschnittlich ein Verteiler mit 600 Doppeladern
ausreichend sei. Als Durch- schnittspreis für die Verteiler an den PUS-Standorten zog sie
den Preis für den kleinsten Verteiler der neuen Generation mit einer Kapazität von 900
Doppeladern heran. Gestützt darauf macht die Gesuchstellerin in ihrer
Schlussstellungnahme vom 21. Oktober 2013 geltend, gemäss dem MEA-Ansatz dürften
für die Bewertung der PUS nur 2/3 (=600/900) des Preises des Verteilers der neuen
Generation mit einer Kapazität von 900 Doppeladern herangezogen werden. Im
Durchschnitt würde ein Verteiler mit einer Kapazi- tät von 600 Doppeladern genügen,
weshalb es gerechtfertigt sei, den eingesetzten Preis in Bezug auf die Kapazität anzupassen.
Die Gesuchsgegnerin weist in ihrer Schlussstellungnahme vom 26. September 2013 dar-
auf hin, dass die von der Instruktionsbehörde gewählte Methodik bei den Kapazitäten von
der erforderlichen korrekten Dimensionierung abstrahiere und daher unter dem Blickwin-
kel von Art. 54 Abs. 1 Bst. a FDV (Massgeblichkeit der kausalen bzw. relevanten Kosten)
zweifelhaft sei. Wie die Gesuchstellerin korrekt ausführt, sind an den Standorten aus dem
IST-Netz für den Preis der Kupferdoppelader nur die Kosten von Anlagen relevant, die zum
Betrieb des Kupferanschlussnetzes benötigt werden. Die IST-Standorte werden zwar
berücksich- tigt, aber die Dimensionierung der Anlagen hat effizient zu erfolgen, wie dies
die Ge- suchsgegnerin zum Beispiel bei den vermittlungstechnischen Anlagen umsetzt.
Entschei- dend ist demnach, wie viele Doppeladern an einem PUS-Standort
zusammengeführt wer- den und ob die eingesetzten PUS ihrem für das Kupfernetz
relevanten Zweck entspre- chend richtig dimensioniert sind. Die Gesuchsgegnerin leitet in
ihren Kostennachweisen aus den Preisen verschiedener Verteilergrössen einen
durchschnittlichen Verteilerpreis her, indem sie alle in der Herlei- tung verwendeten
Verteiler gleich gewichtet. Gemäss dem so von der Gesuchsgegnerin hergeleiteten Preis für



einen Verteiler an einem PUS-Standort müssten im Kostenmodell durchschnittlich 1450
Doppeladern an einem Verteiler an einem PUS-Standort ange-
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schlossen sein. Diese durchschnittliche Kapazität sollte analog zum Preis repräsentativ sein
für die im Kostenmodell an den PUS-Standorten einzusetzenden Verteiler. In der Realität
ersetzt die Gesuchsgegnerin jedoch laufend (kleine) KVS mit für das Kup- fernetz teilweise
überdimensionierten (grossen) PUS. Dieser Ersatz erfolgt nicht aus Ka- pazitätsgründen,
sondern getrieben durch den Ausbau ihres Breitbandnetzes. Die daraus entstehenden Kosten
sind jedoch in Bezug auf die regulierten Dienste nicht relevant. Da die PUS aufgrund des
Scorched-Node-Ansatzes nichtsdestotrotz ins Modell einfliessen, enthält dieses
überdimensionierte Verteiler. Dies zeigt sich auch daran, dass die Anzahl PUS im
Kostennachweis 2013 im Vergleich mit dem Kostennachweis 2011 um rund drei Viertel
zugenommen hat, obwohl bereits 2011 genügend Verteilerkapazitäten modelliert wurden.
Wie aus COSMOS entnommen werden kann, sind im Durchschnitt im Kostenmodell 2012
rund 583 TAL und im Kostenmodell 2013 rund 496 TAL an die Verteiler an den PUS-
Standorten angebunden. Die Grösse des von der Gesuchsgegnerin implizit im Kostenmo-
dell eingesetzten (Einheits-)Verteilers mit einer durchschnittlichen Kapazität von 1450
Doppeladern ist folglich deutlich überdimensioniert. Die Verwendung eines solchen Vertei-
lers im Kostennachweis fällt deshalb grundsätzlich ausser Betracht. Die Überdimensionie-
rung kann korrigiert werden, indem der im Modell eingesetzte Durchschnittspreis an die im
Modell benötigte durchschnittliche Kapazität angeglichen wird. Typischerweise waren die
Verteiler der alten Generation in Kapazitätsschritten von 300 Doppeladern verfügbar. Dies
vom kleinsten Modell mit einer Kapazität von 300 bis hin zum grössten Verteiler mit einer
Kapazität von 2400 Doppeladern. In den Kostenmodellen für die Jahre 2012 und 2013 wäre
demnach, wie von der Gesuchstellerin ausgeführt, der Preis für einen Verteiler mit einer
Kapazität von 600 Doppeladern die angemessene Referenz zur Bestimmung des relevanten
Durchschnittspreises der Verteiler an den PUS-Standorten. Wie bereits erwähnt weist der
kleinste Verteiler der neuen Generation eine Kapazität von 900 Doppeladern auf und kann
deshalb nicht direkt als Massstab herangezogen werden, wie dies bei der Orientierung der
Preisüberwachung von der Instruktionsbehörde noch vorgeschlagen wurde. Unter anderem
für solche Situationen sieht der MEA-Ansatz in Art. 54 Abs. 2 Satz 3 FDV vor, dass die
relevanten Kosten ausgehend von den Kosten für eine moderne Anlage zu bestimmen sind.
Weist die moderne Anlage eine höhere Kapazi- tät oder Leistungsfähigkeit auf, so ist eine
entsprechende Korrektur vorzunehmen, um das MEA zu bestimmen. Mit anderen Worten
sind die Kosten der modernen funktionsäquiva- lenten Anlage aus den Kosten eines
Verteilers der neusten Generation abzuleiten. Die Verteiler der neuen Generation sind
demnach massgeblich, um die Funktionalität der al- ten Verteiler, welche für den Betrieb
des regulierten Kupferanschlussnetzes genügen, gemäss dem MEA-Ansatz zu bewerten.
Entsprechend ist der Preis für einen Verteiler der neuen Generation mit einer Kapazität von
900 Doppeladern im Sinne des MEA-Ansatzes in Bezug auf die im Modell benötigte
durchschnittliche Kapazität anzupassen. Analysiert man die Veränderung der Preise zwi-
schen den einzelnen modernen Verteilern abhängig von ihrer Kapazität und Grösse, so
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zeigt sich, dass gewisse Preiselemente fix und andere variabel sind. Bei den variablen
Elementen besteht zudem kein klarer linearer Zusammenhang zwischen Preis und Kapa-
zität. Diese beiden Eigenschaften sprechen gegen die von der Gesuchstellerin in ihrer



Schlussstellungnahme vom 21. Oktober 2013 geforderte Preisreduktion um einen Drittel.
Die notwendige Anpassung muss differenzierter erfolgen. Vor diesem Hintergrund
erscheint es sachgerecht, die fixen Preiselemente der ausgewie- senen Verteiler der neusten
Generation in die Kosten des für die Kostennachweise rele- vanten MEA-Verteilers
einfliessen zu lassen. Für die Bestimmung der Höhe der variablen Preiselemente ist sodann
das folgende Vorgehen im Einklang mit den verordnungsrechtli- chen Grundlagen zu
wählen: Für jedes Preiselement ist die Differenz vom kleinsten Ver- teiler mit einer
Kapazität von 3x300 (900 Doppeladern) zum nächst grösseren Verteiler mit einer Kapazität
von 2x3x300 (1800 Doppeladern) zu bilden. Diese Differenz wieder- spiegelt die
Zusatzkosten von 900 Doppeladern bzw. drei Verteilermodulen à je 300 Dop- peladern. Ein
Drittel dieser Differenz entspricht demnach den Zusatzkosten eines Vertei- lermoduls. Da
die Kapazität des kleinsten Verteilers von 900 Doppeladern um 300 Dop- peladern reduziert
werden muss, um einen MEA-Verteiler mit einer Kapazität von 600 Doppeladern zu
erhalten, sind von jedem variablen Preiselement die Zusatzkosten für ein Verteilermodul
abzuziehen. Die Gesuchstellerin verlangte in ihrer Eingabe vom 18. März 2013 ebenfalls zu
prüfen, ob die ausschliessliche Verwendung von KVS nicht die kostengünstigste Variante
wäre. Da KVS unter Berücksichtigung der Kapazität pro TAL teurer sind als die Verteiler
der neuen Generation, wäre die ausschliessliche Verwendung von KVS weniger
wirtschaftlich als eine MEA-Preisanpassung gemäss der vorangehenden Beschreibung. Die
Kosten für einen Verteiler der neuen Generation für 900 Doppeladern betragen unter
Berücksichtigung der Skaleneffekte für alle Bestandteile (vgl. Ziff. 4.4.3) CHF 4211.01.
Die gemäss MEA-Ansatz massgeblichen Kosten für die benötigte Kapazität betragen so-
mit CHF 4045.09. Konkrete Anpassungen am Kostennachweis In COSMOS ist unter Preis
der Wert für PUS auf 4045.09 zu korrigieren.

E. 4.4.6
Inputpreise Vermittlungstechnikanlagen

E. 4.4.6.1
Zwei-Lieferanten-Strategie für Vermittlungstechnikanlagen Die Gesuchstellerin
beanstandet in ihrem Gesuch vom 5. März 2012, dass die Gesuchs- gegnerin bei der
Beschaffung der Vermittlungsanlagen eine Multi-Lieferanten-Strategie verfolgt. Diese
Strategie erweise sich unter Wettbewerbsbedingungen nicht als effizient und sei vielmehr
historisch begründet. Eine neu in den Markt eintretende Anbieterin würde die
kostengünstigsten Ausrüstungen mit den notwendigen technischen Charakteristiken
beschaffen.
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In ihrer Stellungnahme vom 16. April 2012 verweist die Gesuchsgegnerin auf eine Reduk-
tion von drei auf zwei Lieferanten in den Kostennachweisen 2000-2003. In den späteren
Verfahren sei die Zwei-Lieferanten-Strategie nicht weiter in Frage gestellt worden. In ihrer
Stellungnahme vom 14. September 2012 erklärt sie ausserdem, der Einsatz von zwei
Systemen und die Berücksichtigung unterschiedlicher Lieferanten seien mit dem MEA-
Ansatz kompatibel. Grundsätzlich sind die Marktteilnehmerinnen frei in der Auswahl der
Beschaffungsstrate- gien. Eine neu in den Markt eintretende Anbieterin bestimmt die eigene
Beschaffungsstra- tegie nach den Kriterien der Effizienz und Sicherheit. Im Falle von einem
Einzelquellenbe- zug besteht eine hohe Abhängigkeit von diesem Lieferanten, respektive
von dessen Leis- tungsfähigkeit und Produktequalität. Eine Zwei-Lieferanten-Strategie



enthält demgegen- über Elemente einer Sicherheitsstrategie, mit welcher die
Versorgungssicherheit des Un- ternehmens gegen den Ausfall eines Lieferanten
gewährleistet werden kann. Daneben kann eine solche Strategie auch den Wettbewerb
zwischen den Lieferanten fördern. Hin- sichtlich Effizienz ist bei der
Zwei-Lieferanten-Strategie zu bemerken, dass die logistische Komplexität sowie Bestell-
und Transaktionskosten sicherlich höher sind als beim Einzel- quellenbezug. Bei zwei
Lieferanten sind diese jedoch immer noch mässig. Zudem sind auch bei dieser
Beschaffungsstrategie eine enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten und Volumenrabatte
bei hohem Bestellvolumen möglich. Insgesamt bietet die Zwei- Lieferanten-Strategie der
Abnehmerin eine höhere Flexibilität und Sicherheit. Diese Ar- gumente sind auch für die
hypothetische Anbieterin relevant. Die Strategie steht ausser- dem nicht im Widerspruch
zum MEA-Ansatz, soweit es um die Beschaffung von moder- nen Anlagen geht.
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E. 5
Die Berechnung der Kosten erfolgt auf aktueller Basis (Forward Looking; Art. 54 Abs. 2
Satz 2 FDV).

E. 6
Die Kosten der Infrastruktur entsprechen den Wiederbeschaffungskosten (Mo- dern
Equivalent Assets [MEA]; Art. 54 Abs. 2 Satz 3 FDV). Demgegenüber ergeben sich im
Gegensatz zu den übrigen Zugangsformen die Kriterien einer kostenorientierten
Preisgestaltung für den monatlich wiederkehrenden Preis bei VTA nicht aus Art. 54,
sondern aus Art. 60 FDV (vgl. oben Ziff. 3.1.4). Die Festsetzung der Preise für die
Verrechnung des Teilnehmeranschlusses hat demnach entsprechend der folgenden
gesetzlichen Vorgabe zu erfolgen: Der kostenorientierte Preis im Sinne von Artikel 11
Absatz 1 FMG errechnet sich für die- sen Dienst, indem der tatsächlich von der
marktbeherrschenden Anbieterin verlangte Preis für einen Teilnehmeranschluss anteilig: a.
um diejenigen Kosten reduziert wird, welche die marktbeherrschende Anbiete- rin hat, weil
sie den Teilnehmeranschluss allen ihren Kundinnen und Kunden verrechnet; und b. um
diejenigen Kosten erhöht wird, die sie durch die Verrechnung der Teilneh- meranschlüsse
an die anderen Anbieterinnen hat.

E. 11
Mat.listeSpl.+Mont.Arb. AH8 wird auf die Vorjahreswerte zurückgegriffen. Es sind des-
halb die Funktionen SVERWEIS in den Formeln in Spalte J jeweils auf die fünfte Spalte
der Verweismatrix zu beziehen. Da einige Inputpreise tiefer zu liegen kommen als im Vor-
jahr, ergeben sich auch leicht tiefere Spleisspreise, als die von der Gesuchsgegnerin im
Kostenmodell eingesetzten.
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